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INHALT

A. DIE  BEDEUTUNG  DER MRK  
FÜR DIE  STRAFVERTEIDIGUNG

■ 1 Die Regeln der MRK haben unmittel-
bare praktische Bedeutung für die Strafver-
teidigung. Zum einen beziehen sich die inhalt-
lichen Regelungen der MRK in weiten Berei-
chen auf speziell strafprozessuale Problema-
tiken, zum anderen haben diese Regelungen
unmittelbaren Gesetzesrang, und letztlich
stellt die MRK mit der Individualbeschwerde
einen einmaligen völkerrechtlichen Rechtsbe-
helf zur konkreten Durchsetzbarkeit dieser
Regelungen zur Verfügung. Die MRK hat ei-
nen internationalen Mindeststandard von
Menschenrechten und Grundfreiheiten nor-
miert. Sie schützt grundlegende Menschen-
rechte, wie beispielsweise das Recht auf
Leben, auf Freiheit und Sicherheit, auf Pri-
vatsphäre, auf Gedanken-, Gewissens- und
Religionsfreiheit, auf freie Meinungsäußerung
und Versammlungsfreiheit. Sie formuliert
darüber hinaus insbesondere in Art. 6 als
selbständiges Menschenrecht das Recht auf
ein faires gerichtliches Verfahren und doku-
mentiert wesentliche Verfahrensgrundsätze.
Damit reicht die MRK bis hin zu Detailregel-
ungen unmittelbar in den Strafprozeß hinein.
Die Konvention – konzipiert als ”Europäisches
Grundgesetz” – wurde vom damals noch jung-
en Europarat ausgearbeitet und am 4.11.1950
unterzeichnet. Mittlerweile haben die meisten
Mitgliedstaaten des Europarates die MRK
auch ratifiziert. Andere völkerrechtliche Ver-
Dr. Ulrich Sommer: §13 Strafprozessordnung und Europäische Menschen
träge thematisieren ebenfalls auf den Straf-
prozeß bezogene Fragen: Der internationale
Pakt über bürgerliche und politische Rechte
(IPBPR), der 1966 im Rahmen der Vereinten
Nationen erarbeitet worden ist, hat wie die
MRK unmittelbar gesetzliche Wirkung in der
Bundesrepublik; ausführlich – und teilweise
über die MRK hinausgehend – werden dort
Rechte des Angeklagten im Strafprozeß kon-
stituiert. Andere völkerrechtliche Verträge,
wie z. B. die Europäische Anti-Folterkonven-
tion, enthalten ebenfalls Garantien, die das
materielle und formelle deutsche Strafrecht
unmittelbar betreffen. Allen diesen Normen
ist jedoch gemein, daß sie über kein wirk-
sames Verfahrensinstrumentarium verfügen,
das dem einzelnen Betroffenen Aussicht auf
Durchsetzung seiner Rechte zur Verfügung
stellt.

Die MRK ist ihrer Natur nach ein völkerrecht-
licher Vertrag, hat nach der Ratifizierung
durch den Bundestag allerdings Gesetzes-
rang. Mit ihren Garantien überlagert die MRK
andere gesetzliche Vorschriften, insbesondere
auch die StPO und das GVG. Verfassungsrang
wird ihr zwar abgesprochen, ihre Regelungen
haben aber oft maßgebliche Bedeutung bei
der Auslegung von Normen des Grundgesetz-
es. 

Bei der Auslegung des Konventionstextes
sind nur die Vertragssprachen Englisch und
Französisch verbindlich. Rechtsbegriffe der
deutschen Übersetzung können daher als
transformiertes völkerrechtliches Vertrags-
recht eine andere Bedeutung als die in deut-
schen Gesetzen haben. Die MRK ist autonom
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und konventionskonform auszulegen. Maß-
geblich bei der Auslegung ist das auf der ge-
meinsamen Rechtsüberzeugung aller Vertrags-
staaten beruhende übernationale Ziel der
Konvention, die Menschenrechte wirksam
zu schützen. Der Sinngehalt der formulier-
ten Freiheitsrechte hat sich an dem historisch-
en Vorverständnis der beteiligten Staaten
ebenso zu orientieren wie an dem übergreifen-
den Zweck des effektiven Schutzes der Men-
schenrechte. Eine ausgefeilte Dogmatik und
streng systemkonforme Überlegungen haben
einer ”vernünftigen Auslegung” Platz zu
machen, wenn im Einzelfall ein wirksamer
Schutz der Menschenrechte dies erfordert. Die
Konventionsorgane lösen sich bei ihrer Ausle-
gung immer mehr von einem historisierenden
Ausgangspunkt und begreifen die Konvention
als ”living instrument”. Verbürgte Rechte sol-
len nicht theoretisch und illusorisch bleiben,
sondern praktisch und effektiv unter gegen-
wärtigen gesellschaftlichen Bedingungen wir-
ken.

Die praktische Bedeutung der MRK für den
Strafverteidiger besteht in der Möglichkeit
der prozessualen Durchsetzbarkeit der for-
mulierten Menschenrechte. Neben der soge-
nannten Staatenbeschwerde verbürgt die MRK
das Recht jedes einzelnen Betroffenen, im
Rahmen der Individualbeschwerde sein Ver-
fahren vor den Organen der MRK anhängig
zu machen. Die Anzahl dieser Individualbe-
schwerden ist stetig gestiegen. Die Statistik
weist für das Jahr 1995 3481 registrierte Be-
schwerden auf, 28 % hiervon sind anwaltlich
vorbereitete Beschwerden. Daß gerade durch
Strafverfahren Betroffene Individualbeschwer-
den anhängig machen, zeigt die Tatsache, daß
regelmäßig 10 %–20 % der Beschwerdeführer
aktuell inhaftiert sind.

Auch die Bedeutung der Entscheidungen des
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrech-
te ist enorm gestiegen. Lagen in den 50er und
60er Jahren weniger als ein Dutzend Entschei-
dungen vor, stieg die Zahl zwischen 1974 und
1990 auf insgesamt 241. Mittlerweile ergehen
jährlich über 100 Urteile. Das Bewußtsein
der prozessualen Durchsetzbarkeit hat auch
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bei Strafrichtern der unteren Instanzen die
Sensibilität für die Regelungen der MRK er-
höht. Allein die Existenz der Individualbe-
schwerde und ihre verbreitete Nutzung ver-
schafft dem Verteidiger vor der Strafkammer
Gehör, wenn er sich zur Begründung seiner
Anliegen auf die Grundrechte der Konven-
tion beruft.
re
B. DIE  INDIVIDUALBESCHWERDE 
DER  EUROPÄISCHEN 
MENSCHENRECHTSKONVENTION

I. Der Verfahrensgang

1. Historische Entwicklung

■ 2 Die Verfahrensvorschriften der Konven-
tion hatten von Beginn an einen Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte etabliert,
den jeder Bürger der Konventionsstaaten un-
mittelbar anrufen kann. So mutig die Etablie-
rung dieses revolutionären Europäischen
Gerichtshofs seinerzeit war, so groß war
gleichzeitig die Scheu der Staaten vor den
unübersehbaren Konsequenzen. Praktische
und konzeptionelle Schwierigkeiten hemmten
daher die Effektivität des Gerichtshofes. Das
Verfahren sah vor, daß sich der Gerichtshof
nur mit grundlegenden Entscheidungen befas-
sen sollte. Die wesentlichen Vorprüfungs-
und Vorbereitungsarbeiten wurden durch
die Europäische Kommission für Menschen-
rechte durchgeführt. Darüber hinaus hatte
das Ministerkomitee, das mit den Außenminis-
tern der Vertragsstaaten besetzt war, zusätz-
liche Exekutivbefugnisse.

Die Kommission filterte die Beschwerden und
nahm dem gesamten Verfahren den justiziel-
len Charakter. Darüber hinaus verkomplizierte
sich das Verfahren bei diskussionswürdigen
Beschwerden. Die durchschnittliche Verfah--
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rensdauer vor Kommission und Gerichtshof
betrug zuletzt 6 Jahre. Da zum einen in den
letzten Jahren zahlreiche mittel- und osteuro-
päische Staaten in den Europarat aufgenom-
men worden sind (aktuelle Mitgliederzahl: 41)
und zum anderen die Fälle komplexer Natur
ständig zugenommen haben, wurde das Ver-
fahren vollständig reformiert. Seit November
1998 wird die Verfahrensregelung prakti-
ziert, die einen ständigen Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte etablierte und
die Kommission vollständig abschaffte. Die
Kommission hat ihre Übergangstätigkeit im
Oktober 1999 endgültig eingestellt, ihr Einfluß
auf die Anwendung der MRK wird insbeson-
dere durch ihre publizierten Entscheidungen
und Berichte auch für die Zukunft noch be-
deutsam sein.

Die Bedeutung des Ministerkomitees, das als
politisches Organ ohnehin stets als Fremdkör-
per im Verfahrensgang vor dem Gerichtshof
gewirkt hat, ist nunmehr auf minimale Befug-
nisse im Zusammenhang mit der Umsetzung
von rechtskräftigen Urteilen in den Mitglied-
staaten reduziert worden.

2. Die Organisation des Gerichtshofs

■ 3 Sitz des Europarates und seiner Organe
ist Straßburg. Auch alle Konventionsorgane
nach der MRK haben hier ihren Sitz. Die An-
zahl der Richter des Gerichtshofs entspricht
der Anzahl derjenigen Staaten, die die MRK
ratifiziert haben (derzeit alle 41 Mitgliedstaa-
ten des Europarates). Die Richter werden für
einen Zeitraum von 6 Jahren durch die parla-
mentarische Versammlung des Europarates
gewählt. Der aktuelle Gerichtspräsident ist
der Schweizer Luzius Wildhaber, der einzige
deutsche Richter ist Georg Ress. Kleinere Ver-
tragsstaaten haben die Möglichkeit, Staatsan-
gehörige eines anderen Vertragsstaates als
Richter zu benennen; dem Gerichtshof sollen
jedoch nicht mehr als 2 Richter derselben
Staatsangehörigkeit angehören.
Dr. Ulrich Sommer: §13 Strafprozessordnung und Europäische Menschen
Richter können wiedergewählt werden, ihre
Amtszeit endet allerdings mit der Vollendung
des 70. Lebensjahres. Im Gegensatz zur alten
Rechtslage wird von den Richtern des stän-
digen Gerichtshofs erwartet, daß sie ihre Tä-
tigkeit hauptamtlich ausüben. Kollidierende
andere Tätigkeiten sind den Richtern aus-
drücklich untersagt. Da die Richter somit
wirtschaftlich von der Beschäftigung beim
Gerichtshof abhängig sind, auf der anderen
Seite aber eine mögliche Wiederwahl nur er-
folgen kann, wenn sie hierzu von einem Mit-
gliedstaat ausdrücklich vorgeschlagen wer-
den, könnte die Neigung der Richter gering
sein, im Einzelfall gegen die Interessen der
Exekutive dieses Mitgliedstaates zu entschei-
den. Befürchtungen einer Einschränkung der
Unabhängigkeit der Richter sind bei dieser
Konstellation nicht von der Hand zu weisen.

■ 4 Der Gerichtshof ist in insgesamt vier
Abteilungen gegliedert, deren Zusammensetz-
ung jeweils die Unterschiede geographischer
Natur und verschiedener Rechtssysteme wi-
derspiegeln soll. Die Richter und Richterinnen
der jeweiligen Abteilungen bilden die Kam-
mern. Diese Kammern sind der eigentliche
Spruchkörper des Gerichtshofs und bilden das
Herzstück der Neuorganisation. Eine Kammer
setzt sich aus jeweils 7 Richtern zusammen.
Die Gerichtsbesetzung folgt einem Rotations-
system. In jedem Fall ist der Richter desjeni-
gen Landes zu beteiligen, gegen das sich die
Individualbeschwerde richtet.

■ 5 Von den jeweiligen Kammern werden
darüber hinaus Ausschüsse gebildet. Diese
Ausschüsse setzen sich jeweils aus drei Rich-
tern der Kammer zusammen. Diese Ausschüs-
se haben eine wichtige Vorprüfungs-Kompe-
tenz und werden in der Zukunft die bislang
von der Kommission ausgeübte Filterfunk-
tion wahrzunehmen haben. Der Richteraus-
schuß hat bereits die Möglichkeit, offensicht-
lich unbegründete Beschwerden abzuweisen
und damit die Kammern lediglich mit denjeni-
gen Fällen zu befassen, die aus Sicht der Rich-
ter diskussionswürdig sind.
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■ 6 Darüber hinaus hat die Verfahrensord-
nung einen neuen Spruchkörper etabliert: die
Große Kammer des Gerichtshofs. Es gibt
zwei Große Kammern, die aus jeweils 17 Rich-
tern zusammengesetzt sind. Vorsitzender der
beiden Großen Kammern ist jeweils der Präsi-
dent des Gerichtshofs. In jedem Fall ist stets
auch der nationale Richter im Einzelfall zu
beteiligen.

Die Aufgabe der Großen Kammer besteht
maßgeblich darin, entweder in Fällen beson-
derer Bedeutung zu entscheiden oder bei di-
vergierenden Tendenzen der einzelnen Kam-
mern zur Wahrung der Einheitlichkeit der
Rechtsprechung grundsätzliche Entscheidung-
en zu treffen. Darüber hinaus kann die Große
Kammer – so der politische Kompromiß der
Vertragsparteien – in einer Art Rechtsmittel-
verfahren mit Urteilen der Kammern befaßt
werden.

■ 7 Die neue Verfahrensordnung hat eine
Kanzlei eingerichtet, deren Aufgabe vornehm-
lich in der Entgegennahme der Beschwerden
sowie in der materiellen und organisatorisch-
en Unterstützung der einzelnen Richter liegt.

3. Der Verfahrensablauf vor dem
Gerichtshof

■ 8 Jede eingehende Individualbeschwerde
wird zunächst von der Kanzlei des Gerichts-
hofs bearbeitet. Sinnvollerweise sollte sie da-
her direkt dorthin adressiert werden. Die
Mitarbeiter der Kanzlei führen die Vorkorres-
pondenz mit dem Beschwerdeführer. Dazu
gehört zum einen die Übersendung von Merk-
blättern, die Bitte um Ausfüllung von Formu-
laren sowie die konkrete Anforderung ergän-
zender Unterlagen.

Wenn aus Sicht der Kanzlei angesichts einer
feststehenden Rechtsprechung des Gerichts-
hofs oder aus anderen evidenten Gründen der
Beschwerde keine große Erfolgsaussicht bei-
gemessen wird, soll der Beschwerdeführer
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bereits in diesem frühen Stadium hierauf hin-
gewiesen werden. Die Kanzlei erfüllt bereits
in dieser Phase eine bedeutsame Filterfunk-
tion, da der größte Teil der Beschwerden
schon hier nicht weiter geführt wird. Besteht
der Beschwerdeführer allerdings auf einer
Durchführung des Verfahrens, erfolgt erst-
malig eine formelle Registrierung der Be-
schwerde.

■ 9 Ein regulärer Geschäftsverteilungsplan
für registrierte Beschwerden besteht nicht.
Maßstab ist vielmehr eine ausgewogene
Arbeitsverteilung. Jede Beschwerde wird zu-
nächst einer Abteilung des Gerichtshofs zuge-
wiesen, deren Vorsitzender einen Berichter-
statter benennt. Dieser hat zunächst mit Hilfe
von Assistenten weitere Vorarbeit zu leisten.
Er hat ergänzenden Schriftwechsel zu führen
und kann bereits auf inhaltliche Bedenken der
Beschwerde hinweisen.

Ist nach Form und Inhalt eine Beschwerde
nicht zu beanstanden, hat der Berichterstat-
ter zu überprüfen, ob die Sache durch den
Ausschuß oder die Kammer zu behandeln ist.

■ 10 In evident bedeutungsvollen Fällen ver-
weist der Berichterstatter die Sache sofort an
die Kammer. Üblicherweise wird die Sache je-
doch zunächst vom dreiköpfigen Ausschuß
behandelt. Dieser Ausschuß hat zwei Ent-
scheidungsmöglichkeiten:

Die Richter können die Beschwerde bereits in
dieser Phase endgültig als unzulässig abwei-
sen. Die Unzulässigkeit ist nicht nur in forma-
len Mängeln begründet. Abweisungsreif ist
auch eine Beschwerde, die offensichtlich un-
begründet ist. Als Folge wird die Beschwer-
de ohne Möglichkeit eines Rechtsmittels aus
dem Register gestrichen.

Erfolgt nach einer Beratung mehrheitlich eine
Entscheidung des Ausschusses für eine Zulas-
sung der Beschwerde, wird das gesamte Ver-
fahren unter Vorlage eines Berichtes der Kam-
mer zur Entscheidung vorgelegt. Spätestens
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vor einer Entscheidung über die Zulässigkeit
einer Beschwerde und damit der Weitergabe
an die Kammer ist die Beschwerde dem jeweils
verklagten Vertragsstaat zuzustellen, damit
dieser hierzu Stellung nehmen kann.

■ 11 Die Kammer kann zu jedem Zeitpunkt
des Verfahrens die Sache an die große Kam-
mer abgeben, wenn der behandelte Fall von
grundsätzlicher Bedeutung für die Auslegung
der Konvention ist.

Im Normalfall entscheidet die Kammer aller-
dings selbst. Die erste Phase dieses Verfah-
rens vor der Kammer ist schriftlich. Die Pro-
zeßparteien werden häufig um ergänzende
Stellungnahmen oder Angabe von Beweismit-
teln gebeten. Die Richter haben die Möglich-
keit, Beweise zu erheben. Zu diesem Zweck
ist es denkbar, daß sich eine Delegation von
Richtern zu einer Beweisaufnahme vor Ort
begibt. Nichtöffentliche Vernehmungen von
inhaftierten Beschwerdeführern in Gefängnis-
sen sind schon häufiger vorgekommen. Zur
Vorbereitung können auch Gutachten angefor-
dert werden.

■ 12 Regelmäßig findet vor der Urteilsfällung
eine mündliche Verhandlung statt. Während
früher das gesamte Verfahren vor der Kom-
mission vertraulich war, entspricht es nun-
mehr dem justiziellen Charakter der neuen
Verfahrensordnung, daß der durch die Be-
schwerde eingeleitete Prozeß kontradiktorisch
und öffentlich ist. Die Verhandlungen finden
nicht mehr – allenfalls in Ausnahmefällen –
unter Ausschluß der Öffentlichkeit statt. Pub-
liziert wird dabei – bis hin zu den Veröffent-
lichungen in den Rechtsprechungssammlung-
en – der volle Name des Beschwerdeführers,
es sei denn, dieser hat berechtigte Einwände
aus Datenschutzgründen erhoben.

Obwohl die offizielle Gerichtssprache entwe-
der Englisch oder Französisch ist, kann jeder
Beschwerdeführer zunächst in seiner Mutter-
sprache agieren. Erst nach Zulassung der Be-
schwerde durch den Gerichtshof ist es mög-
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lich, daß der Beschwerdeführer auf eine der
Offizialsprachen verwiesen wird. In der Ver-
gangenheit hat es der Gerichtshof jedoch je-
dem Beschwerdeführer und seinem Anwalt
gestattet, auch in der mündlichen Verhand-
lung in seiner Muttersprache vorzutragen.

■ 13 Da der Gerichtshof mit dem Anspruch
antritt, vornehmlich eine gerechte Entschei-
dung des Einzelfalles anzustreben, werden in
dieser Phase auch alle Möglichkeiten einer
gütlichen Streitbeilegung zwischen den Par-
teien gesucht. Geldzahlungen oder Gnadener-
lasse der betroffenen Staaten sind in der Ver-
gangenheit häufig Inhalte von Vergleichen
gewesen, die eine Entscheidung des Gerichts
überflüssig gemacht hatten. Nicht selten wird
das Verfahren auch deswegen ohne Entschei-
dung beendet, da das Begehren des Beschwer-
deführers überholt ist. Der betroffene Staat
hat häufig auch ohne den äußerlichen Druck
des Gerichts die beanstandeten Maßnahmen
aufgehoben oder monierte Gesetzespassagen
geändert. Ein Vergleich kann das Verfahren
beenden, wenn für die Zukunft auch ohne ei-
ne Entscheidung des Gerichtshofs ein konven-
tionskonformes Verhalten des betroffenen
Staates sichergestellt ist.

■ 14 Üblich ist die Verkündung eines Urteils
nach einer mündlichen Verhandlung. Die
Kammer entscheidet mit einfacher Mehrheit,
wobei die Möglichkeit von Sondervoten bei
abweichender Meinung einzelner Richter ge-
geben ist.

Innerhalb von 3 Monaten nach Urteilsverkün-
dung der Kammer kann jeder Beteiligte die
Große Kammer mit der Begründung anrufen,
daß der entschiedene Fall von grundsätzlich-
er Bedeutung sei. Ein aus 5 Richtern zusam-
mengesetzter Spruchkörper der Großen Kam-
mer entscheidet dann über die Stichhaltigkeit
dieses Begehrens. Ggf. hat die Große Kammer
das Verfahren erneut durchzuführen. Dieses
Verfahren zur Großen Strafkammer ähnelt
einem Rechtsmittel. Da jedoch teilweise die-
selben Richter in der Großen Kammer agie-
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ren, die bereits das Urteil der Kammer mit
getragen haben, kann eine völlige Neubewer-
tung der Sache kaum die Aufgabe der Großen
Kammer sein.

■ 15 Die Wirkung eines unanfechtbaren Ur-
teils besteht nicht in einer unmittelbaren Ver-
änderung der innerstaatlichen Situation. Das
Urteil entfaltet keine Kassationswirkung, ein
direkter Eingriff in die staatliche Souveränität
sieht auch das Verfahren der MRK nicht vor.
Der Gerichtshof fällt vielmehr ein Feststel-
lungsurteil, in dem eine Konventionsverletz-
ung durch den beteiligten Staat bindend fest-
gestellt werden kann.

Die Vertragsstaaten haben sich allerdings ver-
pflichtet, derartige Feststellungsurteile als
bindend zu behandeln. Die Umsetzung eines
Urteils durch den betroffenen Staat wird
durch das Ministerkomitee überwacht. Zu-
meist setzt das Komitee dem betroffenen Staat
eine Frist, einen als konventionswidrig erach-
teten fortdauernden Zustand zu beseitigen.
Diese Umsetzung kann in der Aufhebung von
Verwaltungsakten bis hin zu Änderungen von
Gesetzen bestehen.

Der Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte ist zwar im formalen Sinne kein den
deutschen Gerichten übergeordnetes Gericht.
Die aus der Autorität des Gerichts abgeleitete
”Orientierungswirkung” bei der Auslegung
der Konvention ist selbstverständlich, eine an-
dere Konventionsanwendung durch deutsche
Gerichte ist nur in demselben engen Rahmen
vorstellbar wie bei einer Abweichung von
höchstrichterlicher deutscher Rechtsprech-
ung.I Hat daher der Gerichtshof Konventions-
verstöße bei einem deutschen Strafverfahren
festgestellt, so obliegt es den zuständigen
deutschen Stellen – zumeist den Gerichten –
aufgrund ihrer innerstaatlichen Kompetenz
durch eine neue Entscheidung einen konven-
tionsgemäßen Zustand herbeizuführen. Das
kann beispielsweise bei Haftentscheidungen
unschwer mittels neuer Haftbeschwerden
durch den Verteidiger erzwungen werden.
Hat der Beschwerdeführer vor dem Gerichts-
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hof allerdings ein rechtskräftiges deutsches
Strafurteil angefochten, hatte er bislang im
Falle des Obsiegens wenig Möglichkeiten,
nachträglich die Verurteilung aufheben zu las-
sen. Die Rechtsprechung hatte in der Vergang-
enheit eine Wiederaufnahme verweigert. Der
Gesetzgeber hat daher im Jahre 1998 aus-
drücklich einen neuen Wiederaufnahmegrund
in § 359 Nr. 6 StPO geschaffen. Hiernach
kann der in Straßburg erfolgreiche Beschwer-
deführer eine Wiederaufnahme seines deut-
schen strafgerichtlichen Verfahrens ver-
langen, wenn das strafgerichtliche Urteil auf
der vom Gerichtshof festgestellten Verletzung
beruht. Dies wird regelmäßig dann der Fall
sein, wenn eine zugrundeliegende Gesetzes-
norm vom Gerichtshof für konventionswidrig
erklärt wurde. Aber auch die konventionswid-
rige Anwendung von ansonsten nicht bean-
standeten gesetzlichen Normen wird regelmä-
ßig ein Wiederaufnahmegrund sein, wenn
nicht ausnahmsweise mit Sicherheit davon
ausgegangen werden kann, daß sich die fest-
gestellte Konventionsverletzung in keinem
Fall auf das strafgerichtliche Urteil ausgewirkt
haben kann.

4. Entschädigungsleistungen

■ 16 Der Gerichtshof hat nicht die Möglich-
keit, einen innerstaatlichen konventionswid-
rigen Hoheitsakt selbst aufzuheben. Teilwei-
se erachtet er den Beschwerdeführer schon
als hinreichend befriedigt, wenn im Urteil ei-
ne Konventionsverletzung festgestellt worden
ist. Er kann allerdings auch dem Beschwerde-
führer helfen, den durch diesen Akt erlittenen
Schaden zu kompensieren. Der Gerichtshof
kann dem Beschwerdeführer ”eine gerechte
Entschädigung” zubilligen. Mit dieser Ent-
scheidung, die unmittelbar mit dem Feststel-
lungsurteil, aber auch getrennt hiervon zu
einem späteren Zeitpunkt getroffen werden
kann, wird für den Beschwerdeführer zumin-
dest eine wichtige Konsequenz des Urteils
greifbar.
Die einzelnen Vertragsstaaten haben sich ver-
pflichtet, auch diesen Teil des Urteils für sich
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als bindend zu erachten. Bislang respektieren
sie diese Bindung. Jede der vom Gerichtshof
festgesetzten – unpfändbaren – Entschädi-
gungszahlungen ist von dem betroffenen Staat
auch tatsächlich geleistet worden.

■ 17 Die Entschädigung wird für erlittene
materielle und immaterielle Schäden ge-
leistet. Sie wird im Urteil exakt summenmä-
ßig beziffert. Bei der Prüfung dem Grunde und
der Höhe nach ist allerdings eine gewisse Zu-
rückhaltung des Gerichtshofs unverkennbar.
Besonders kritisch wurde bislang in der Recht-
sprechung der Kausalzusammenhang zwi-
schen einer festgestellten Konventionsver-let-
zung einerseits und einem geltend gemach-
ten Schaden andererseits geprüft. Nicht selten
verneint der Gerichtshof einen Schadenser-
satzanspruch mit der Begründung, daß der ak-
tuelle belastende Zustand – beispielsweise
durch ein Strafurteil – mit hoher Wahrschein-
lichkeit auch dann vorliegen würde, wenn das
Verfahren in vollem Umfang konventionsge-
mäß geführt worden wäre; einzelne Konven-
tionsverstöße hindern nicht die Feststellung
des Gerichts, daß sie sich im Ergebnis nicht
auf das Urteil ausgewirkt haben.

Teilweise hat der Gerichtshof die Länge eines
Strafverfahrens als konventionswidrig ange-
prangert, den geltend gemachten Schaden al-
lerdings anderen Ursachen als der Verfahrens-
länge zugeordnet.

■ 18 Wird ein Kausalzusammenhang zu über-
langer Verfahrensdauer bejaht, so sind schon
Entschädigungsleistungen von ca. 30.000 DM
festgesetzt worden. Bei konkret nachweisba-
ren negativen Auswirkungen auf die berufliche
Situation erhielt der Beschwerdeführer sogar
Summen von bis zu 150.000 DM. Auch die
Anerkennung eines immateriellen Schadens
führte zumeist zu Entschädigungen von nicht
mehr als 30.000 DM. Höhere Beträge sind die
Ausnahme. So wurde beispielsweise in einem
französischen Fall die Verletzung des Prinzips
der Unschuldsvermutung durch Äußerungen
eines französischen Innenministers festge-
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stellt, welche im Ergebnis zu hohen mate-
riellen Schäden beim Betroffenen wegen der
Geschäftssschädigung führte; der Gerichtshof
hielt einen Betrag von 2 Mio FF als Entschä-
digung für angemessen.Es ist die Aufgabe des
Beschwerdeführers, der Kommission und dem
Gerichtshof sämtliche Tatsachen zu unterbrei-
ten, aus denen sich die Begründung eines Ent-
schädigungsanspruches ergibt. Entschädi-
gungsansprüche sollten daher bereits mit der
Beschwerde geltend gemacht, beziffert und
begründet werden.

5. Einstweiliger Rechtsschutz

■ 19 Hat schon das Urteil des Gerichtshofs
keine unmittelbare Wirkung auf den inner-
staatlichen Hoheitsakt, kommt allein der Ein-
legung der Beschwerde keinerlei Auswirkung
auf die beanstandete Maßnahme zu. Sie hat
insbesondere keine aufschiebende Wirkung.
Es droht daher schon während des Beschwer-
deverfahrens vor der Kommission und dem
Gerichtshof, daß ein unwiderruflicher konven-
tionswidriger Zustand hergestellt wird.

Vorläufige Maßnahmen sieht der Konventions-
text nicht vor. Doch haben die Verfahrensord-
nungen einerseits und die Praxis andererseits
für extreme Fälle Möglichkeiten etabliert, die
Schaffung unwiderruflicher Zustände zu ver-
hindern. Erkennt der Gerichtshof eine derar-
tige Gefahr, so wird der betroffene Staat drin-
gend darum ersucht, eine bevorstehende
Maßnahme zu unterlassen oder einen aktuel-
len – mit hoher Wahrscheinlichkeit konven-
tionswidrigen – Zustand zu beenden. Die Be-
schleunigung geht soweit, daß eine solche
Bitte unmittelbar nach Beschwerdeeinlegung
bereits durch die Kanzlei telefonisch vorge-
bracht werden kann. Der Gerichtshof kann die
vorrangige Behandlung von Beschwerden an-
ordnen oder einstweilige Maßnahmen zur
Vermeidung von Beweisverlusten vorneh--
men (Vernehmungen bei Hungerstreiks).

Außer in den Fällen eines drohenden Voll-
zugs einer Todesstrafe hat das Gericht aller-
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dings bislang nicht sehr häufig von den Mög-
lichkeiten Gebrauch gemacht, einen Staat von
der vorläufigen Durchsetzung einer Maßnah-
me abzuhalten. Die Ansicht ist herrschend,
daß selbst Abschiebungen keinen unwider-
ruflichen Zustand herbeiführen. Gerade in
Abschiebungsfällen wurden jedoch einstwei-
lige Maßnahmen dann getroffen, wenn der
Beschwerdeführer konkret die durch die Ab-
schiebung zu befürchtenden unwiderruflich-
en Nachteile darlegen konnte. In ein laufendes
Strafverfahren hat der Gerichtshof erstmals
im Fall Öcalan gegen die Türkei im März 1999
eingegriffen. Die türkischen Behörden wurden
ausdrücklich u. a. aufgefordert, insbesondere
im Hinblick auf die erfolgte Verschleppung
des Beschuldigten Öcalan in die Türkei entge-
gen ihrer Weigerung einen unüberwachten
Anwaltsbesuch zu gestatten. Auch wenn die
Verfahrensordnungen keine rechtlich binden-
den einstweiligen Maßnahmen vorsehen,
kann eine solche gerichtliche Aufforderung
aus der allgemeinen Verpflichtung der Ver-
tragsstaaten abgeleitet werden, die wirksame
Ausübung von Individualbeschwerden durch
seine Bürger nicht zu behindern.

6. Kosten des Verfahrens

■ 20 Verfahrenskosten werden nicht erho-
ben. Der Beschwerdeführer hat lediglich die
Kosten eines von ihm beauftragten Anwalts
sowie u. U. die Kosten von ihm benannter
Zeugen und Sachverständiger zu tragen.

Abschließende Entscheidungen der Kommis-
sion oder des Gerichtshofs enthalten daher
grundsätzlich keine Kostenentscheidung. Ob-
siegt der Beschwerdeführer, können ihm mit
der abschließenden Entscheidung allerdings
Erstattungsansprüche bezüglich dieser Ver-
fahrenskosten zugebilligt werden.

Der Umfang derartiger Erstattungsansprüche
unterliegt keinen formellen Regeln. Nach bil-
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ligem Ermessen berücksichtigt der Gerichts-
hof hierbei das Ausmaß des Obsiegens gemes-
sen am geltend gemachten Rechtsschutzbe-
dürfnis.

Bei der Festlegung der Höhe der zu erstatten-
den Kosten kann der Gerichtshof auch die
Kosten der vorangegangenen innerstaatlich-
en Gerichtsverfahren berücksichtigen. Die
Anwaltskosten im Verfahren vor der Kom-
mission und dem Gerichtshof sind ebenfalls
erstattungsfähig, richten sich allerdings kei-
nesfalls nach innerstaatlichen Normen, wie
beispielsweise der BRAGO. Der Umfang der
für erstattungsfähig erachteten Kosten vari-
iert je nach Umfang, Dauer und Schwierig-
keit eines Beschwerdeverfahrens. Gebühren
von 100 bis 200 DM pro Stunde sind schon
als angemessen angesehen worden; durch-
schnittliche Erstattungssummen für die ge-
samten Verfahren liegen zwischen 10.000 und
30.000 DM.

■ 21 Ein neu geschaffener Zusatz zur Verfah-
rensordnung der Konvention sieht die Bewil-
ligung von Verfahrenshilfe vor. Die Bewilli-
gung einer solchen finanziellen Hilfe für den
Beschwerdeführer orientiert sich an den Vor-
aussetzungen der innerstaatlichen Prozeß-
kostenhilfe. Sie setzt die Bedürftigkeit des
Antragstellers und die Erfolgsaussicht der
Beschwerde voraus. Zum Nachweis seiner
Mittellosigkeit hat der Beschwerdeführer ein
ausgefülltes und von einem deutschen Gericht
bestätigtes PKH-Formular einzureichen. Die
Bewilligung der Verfahrenshilfe durch die
Kommission erfolgt erst in einem recht spä-
ten Stadium, wenn bereits die Zulässigkeit
der Beschwerde geprüft und eine Zustellung
an den betroffenen Staat angeordnet worden
ist. Die Verfahrenshilfe deckt ein ”angemes-
senes” Honorar des beauftragten Anwalts so-
wie dessen Auslagen.
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II. Zulässigkeitsvoraussetzungen der
Individualbeschwerde

■ 22 Die Kommission hat ein Merkblatt her-
ausgegeben, an dem sich Beschwerdeführer
orientieren sollen. Es empfiehlt sich, sich die-
ses Merkblatt zusenden zu lassen, um zumin-
dest keine formellen Fehler bei der Einlegung
der Beschwerde zu machen.

1. Adressat

■ 23 Die Beschwerde ist zu richten:
An den
Kanzler des Europäischen Gerichtshofs
für Menschenrechte
Europarat
F – 67075 Strasbourg-Cedex
Frankreich

Telefonisch ist der Gerichtshof von
Deutschland unter der
Nummer 0033-388-412018 oder per 
Fax 033-388-412730 erreichbar. 
Aktuelle Informationen – insbesondere der
Volltext neuer Urteile – finden sich im
Internet unter http://www.dhcour.fr.

2. Die Parteien

■ 24 Die Beschwerde muß sowohl genaue
Angaben des Beschwerdeführers als auch
seines Anwalts enthalten. Verlangt werden die
Angabe des Namens, des Alters, der Staatsan-
gehörigkeit, des Berufs, des Geburtsortes, der
ständigen Anschrift und des aktuellen Aufent-
haltsortes des Beschwerdeführers.

Parteifähig ist jede natürliche Person, die
Träger von Menschenrechten der Konvention
sein kann. Weder das Alter noch die Geschäfts-
fähigkeit können die Parteifähigkeit beein-
trächtigen. Aktivlegitimiert können auch Per-
sonenvereinigungen und nichtstaatliche
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Organisationen sein, sofern sie als Träger von
Konventionsrechten in Betracht kommen.

Bei der Bejahung der Prozeßfähigkeit sind die
Konventionsorgane großzügig. Beschwerden
von Minderjährigen und Entmündigten wur-
den behandelt, ohne daß diese Frage proble-
matisiert wurde. Praktischerweise werden
allerdings die meisten minderjährigen Be-
schwerdeführer durch ihre Eltern vertreten.
Hat das Gericht keinerlei Anhaltspunkte für
die Identität des Beschwerdeführers, weist es
die Beschwerde schon aus diesem Grunde zu-
rück. Die Konvention verbietet eine Befassung
mit anonymen Gesuchen.

■ 25 Die Beschwerde hat auch den Be-
schwerdegegner anzugeben. Parteifähig ist
insoweit nur ein Vertragsstaat, der die MRK
ratifiziert hat. Internationale Organisationen
oder Privatpersonen kommen als Beschwerde-
gegner nicht in Betracht. Die Angabe der für
die beanstandete Maßnahme zuständigen Be-
hörde ist entbehrlich.

3. Vollmacht

■ 26 Der Beschwerdeführer kann sich in dem
gesamten Verfahren durch rechtskundige Per-
sonen vertreten lassen. Zulässig ist die Bestel-
lung eines jeden Juristen mit ständigem Auf-
enthalt in einem Vertragsstaat der Konvention.
Die Zulassung als Verfahrensbevollmächtig-
ter setzt den Nachweis der Vollmacht voraus.

4. Beschwerdebefugnis

■ 27 Der Beschwerdeführer hat ausdrück-
lich darzulegen, daß er ”Opfer” der von ihm
behaupteten Konventionsverletzung ist. Die
Beschwerde muß daher auch schlüssig aus-
führen, weshalb der Beschwerdeführer durch
einen Hoheitsakt in einem bestimmten, durch
die Konvention garantierten Recht verletzt ist
und dadurch darüber hinaus betroffen wird.
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Für das Strafverfahren ist ausreichend jeder
konkret erlittene Nachteil durch Gerichte oder
Strafverfolgungsbehörden. Es genügt das Vor-
liegen eines rechtskräftigen Urteils; nicht er-
forderlich ist dessen Vollzug.
Die Konvention will eine Popularklage oder
abstrakte Normenkontrolle ausschließen. Die
schlichte Gesetzeslage wird daher regelmäßig
keine unmittelbare Betroffenheit erzeugen.
Gerade Strafgesetze können insoweit aller-
dings eine andere Qualität haben, da sie un-
mittelbare Verbote und Handlungsanweisung-
en für jeden Bürger aussprechen. Allein die
Gesetzeslage, die durch die Bestrafung be-
stimmter homosexueller Handlungen mög-
licherweise Konventionsrechte eines ein-zel-
nen verletzte, war daher von der Kommis-
sion als ausreichend erachtet worden, eine
Beschwerdebefugnis auch dann zu bejahen,
wenn der Beschwerdeführer noch nicht mit
einem konkreten Strafverfahren überzogen
worden war. Bei Verfahrensgesetzen ist der
konkrete Nachweis der Betroffenheit schwie-
rig und daher manchmal entbehrlich: Die ge-
setzlich angeordnete Möglichkeit geheimer
Abhörmaßnahmen ist daher als ausreichend
angesehen worden, eine unmittelbare Betrof-
fenheit vor der Kommission geltend zu mach-
en.

■ 28 Ist ein Angeklagter im Strafverfahren
freigesprochen worden, fehlt ihm regelmäßig
die Beschwerdebefugnis, auch wenn er be-
hauptet, das zugrunde liegende Verfahren ver-
stoße gegen Konventionsgarantien. Ein nach-
träglicher Wegfall der Beschwer ist durch
innerstaatliche Maßnahmen denkbar. Scha-
densersatzleistungen des Staates oder die
nachträgliche im Gnadenwege erfolgte Redu-
zierung einer Strafe unter Berücksichtigung
überlanger Verfahrensdauer können zur Un-
zulässigkeit der Beschwerde führen. War z. B.
nach einer Verurteilung die Auferlegung der
Gebühren eines Zwangsverteidigers konven-
tionswidrig, so kann das Rechtsschutzinteres-
se einer Individualbeschwerde nach einer
nachträglichen Reduzierung der Kostenforde-
rung entfallen.
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■ 29 Der Gerichtshof richtet sich allerdings
bei der Bewertung des Rechtsschutzinteres-
ses nicht nach Kriterien der deutschen Recht-
sprechung. Durchsuchungsbeschlüsse, die
wegen prozessualer Überholung von deut-
schen Gerichten als nicht mehr justiziabel an-
gesehen werden, sind von der Kommission
ohne Bedenken auf ihre Konventionswidrig-
keit hin untersucht worden. Ein Rechtsschutz-
bedürfnis des Beschwerdeführers soll allen-
falls dann entfallen, wenn seine Beschwerde
praktisch überhaupt keinen nachvollziehba-
ren Zweck mehr erreichen kann (wenn z. B.
die thematisierten Dolmetscherkosten dem
Beschwerdeführer längst durch seine Rechts-
schutzversicherung erstattet worden sind).

5. Anfechtungsgegenstand

■ 30 Der Beschwerdeführer kann sich grund-
sätzlich nur gegen hoheitliche Maßnahmen
der beteiligten Vertragsstaaten wenden.
Denkbar ist hoheitliches Handeln der Gesetz-
gebung ebenso wie das der Verwaltung oder
der Rechtsprechung.

Der verklagte Vertragsstaat muß für diese Ak-
te verantwortlich sein, ausreichend sind Akte
der mittelbaren Staatsverwaltung (Post, Bahn,
Sozialversicherung).

Verantwortlich ist jeder Staat auch für das
Verhalten seiner Organe und der für ihn han-
delnden Amtsträger. Überschreitet z. B. ein
Amtsträger seine Befugnisse durch rechtswid-
rige Mißhandlung eines Gefangenen, ist die-
ser Akt beschwerdefähig.

Rechtsanwälte agieren nicht hoheitlich. Be-
schwerden im Zusammenhang mit der Bestel-
lung von Pflichtverteidigern thematisierten
nicht das Verhalten der Anwälte, sondern
möglicherweise konventionswidrige Akte der
Gerichte bei Bestellung des Pflichtverteidi-
gers.
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6. Die anderweitige internationale
Rechtshängigkeit

■ 31 Die Konvention will verhindern, daß in
internationalen Verfahren zweimal in dersel-
ben Sache entschieden wird. Die Individual-
beschwerde ist daher unzulässig, wenn der
Beschwerdegegenstand bereits einer anderen
internationalen Untersuchungsinstanz unter-
breitet worden ist – unabhängig davon, ob er
dort bereits abschließend entschieden worden
ist oder nicht. In Betracht kommen hier der
Internationale Gerichtshof in Haag oder die
Menschenrechtsorgane der Vereinten Nation-
en. Da der praktische Rechtsschutz nach der
MRK im Vergleich regelmäßig der weiterge-
hende ist, ist diese Konstellation relativ selten.

7. Wiederholungsverbot

■ 32 Derselbe Beschwerdeführer darf gegen
denselben Beschwerdegegner denselben
Streitgegenstand nicht ein weiteres Mal an-
hängig machen. Nur neue Beschwerden kön-
nen als zulässig angesehen werden. Das Wie-
derholungsverbot greift immer dann ein,
wenn die Beschwerde bereits geprüft worden
ist. Mindestens erforderlich ist die Abweisung
der früheren Beschwerde im Annahmeverfah-
ren.

Vergleichbar dem deutschen Wiederaufnah-
merecht ist eine erneute Beschwerde ausnah-
msweise dann zulässig, wenn der Beschwer-
deführer neue relevante Tatsachen vortragen
kann, die zum Zeitpunkt der früheren Ent-
scheidung nicht bekannt waren. Die Praxis ist
hier sehr restriktiv.

8. Erschöpfung des nationalen
Rechtsweges

■ 33 Die Konvention stellt in Art. 26 aus-
drücklich fest, daß vor einer Individualbe-
schwerde die innerstaatlichen Gerichte aus-
reichend Gelegenheit haben müssen, einen
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konventionswidrigen Zustand zu monieren
und zu beseitigen. Eine Individualbeschwer-
de ist daher erst möglich, wenn – durch den
Beschwerdeführer nachgewiesen – sämtliche
nach dem nationalen Recht möglichen Rechts-
behelfe vergeblich wahrgenommen und aus-
geschöpft worden sind.

Der Beschwerdeführer läuft hier große Ge-
fahr, durch Unachtsamkeiten im nationalen
Verfahren die Unzulässigkeit seiner MRK-
Beschwerde zu provozieren. Er hat alle natio-
nalen Möglichkeiten auszuschöpfen und
kann sich bei der Versäumung nicht auf
Rechtsunkenntnis, eigene Zweifel an den Er-
folgsaussichten oder auf fehlende finanzielle
Mittel berufen.

Der notwendige komplette Durchlauf durch
den nationalen Instanzenzug ist nicht nur eine
formelle Hürde. Die spezifische Konventions-
verletzung muß – zumindest in der letzten
Instanz – Gegenstand rechtlicher Erörterung-
en gewesen sein. Es empfiehlt sich daher für
den Beschwerdeführer, schon frühzeitig bei
der Wahrnehmung nationaler Rechtsbehelfe
auf die in der MRK verbürgten Grundrechte
hinzuweisen.

■ 34 Welche Rechtsmittel im Einzelfall erfolg-
versprechend sind und daher wahrgenommen
werden müssen, kann eine komplizierte und
für den deutschen Strafverteidiger ungewohn-
te Analyse beinhalten. Die Individualbe-
schwerde gegen Menschenrechtsverletzungen
in einem Strafverfahren setzt regelmäßig
mehr als die bloße durch die Revisionsent-
scheidung hervorgerufene Rechtskraft voraus.
Nach ständiger Rechtsprechung des Europä-
ischen Gerichtshofs für Menschenrechte
gehört zur Erschöpfung des Rechtswegs regel-
mäßig auch die Anrufung des Bundesverfas-
sungsgerichts.

Eine negative Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts macht allerdings den Weg zu
den Konventionsorganen noch nicht frei. Be-
ruft sich der Beschwerdeführer insbesondere
auf die Verletzung spezifischer strafprozessu-
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aler Garantien der Konvention, muß er nach-
weisen, daß er im Verfahren um die Realisie-
rung dieser Garantien gerungen hat. Die
Zulässigkeit einer Beschwerde kann daher
den Nachweis beinhalten, daß der Verteidiger
beispielsweise rechtzeitig Beweisanträge ge-
stellt hat, sich gegen bestimmte Verfahrens-
weisen des Gerichts gewehrt hat, rechtzeitig
einen befangenen Richter abgelehnt hat, einen
Antrag auf Nachholung des rechtlichen Ge-
hörs gestellt oder andere Anträge gestellt hat,
die der Realisierung der Konventionsgaran-
tien dienen sollten. Die Verantwortung des
Verteidigers im Rahmen der Menschenrechts-
beschwerde reicht somit bis weit in die unmit-
telbare Prozeßführung hinein.

■ 35 Macht der Verurteilte aufgrund neu ein-
getretener Tatsachen Verletzungen von Kon-
ventionsrechten geltend, hat er zuvor ein Wie-
deraufnahmeverfahren nach nationalem Recht
anzustrengen. Kann die Konventionsverletz-
ung durch eine Strafanzeige des Verletzten
beseitigt werden, hat er ggf. auch das Klageer-
zwingungsverfahren zu erschöpfen. Entschei-
dend ist stets, daß sich der Beschwerdeführer
zuvor aller innerstaatlichen Rechtsbehelfe
und Anträge bedient hat, die geeignet sind,
eine konkrete Konventionsverletzung zu be-
seitigen oder anderweitig auszugleichen. Das
hat der Gerichtshof (gegen die Stimme des
deutschen Richters) für den Fall bejaht, daß
sich der Beschwerdeführer gegen die konven-
tionswidrige Verhaftung mittels einer Strafan-
zeige gegen den festnehmenden Polizist
wehrte und sich das Oberlandesgericht im
Klageerzwingungsverfahren abschließend
weigerte, die Festnahme für rechtswidrig zu
erklären.

■ 36 Bei andauernder Untersuchungshaft
ist der Beschwerdeführer nicht gehalten, nach
Abweisungen einer Haftbeschwerde diese –
was die StPO für zulässig erachtet – stets
erneut zu stellen. Die einmalige abweisende
Entscheidung des Oberlandesgerichts sowie
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die negative Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts sind ausreichend, den Gerichts-
hof mit der Rechtmäßigkeit der Aufrechter-
haltung der Untersuchungshaft zu befassen.

■ 37 Entbunden ist der Beschwerdeführer
vom beschwerlichen Umweg innerstaatlicher
Rechtsbehelfe, wenn diese völlig aussichts-
los und ineffektiv sind. Stellt das innerstaat-
liche Recht zwar Rechtsbehelfe zur Verfügung,
sind diese allerdings angesichts einer gefes-
tigten obergerichtlichen Rechtsprechung nicht
im geringsten geeignet, Konventionsverstöße
zu beseitigen, darf der Beschwerdeführer den
Gerichtshof sofort anrufen. Vor dem Gang
nach Straßburg ist der Beschwerdeführer
nicht darauf angewiesen, ineffektive Abhilfe-
möglichkeiten wie Dienstaufsichtsbeschwer-
den, Gegenvorstellungen, Petitionen oder Gna-
dengesuche einzureichen.

Ausnahmsweise hatte die Kommission auch
andere Umstände des Einzelfalles beachtet,
die den Beschwerdeführer an einer effektiven
Wahrnehmung innerstaatlicher Rechtsbehel-
fe gehindert haben. So wurde ein Beschwerde-
führer von der Erschöpfung des innerstaat-
lichen Rechtsweges nach der Feststellung
entbunden, daß er als Häftling mehr als 2 Jahr-
e von den Gefängnisbehörden daran gehindert
worden war, eine Zivilklage wegen behaup-
teter Mißhandlung anzustrengen.

■ 38 Beschwerden wegen überlanger
Verfahrensdauer werden zunehmend noch
während der laufenden Strafverfahren für
zulässig erachtet. Wenn das innerstaatliche
Rechtsbehelfssystem – wie in den meisten
Ländern – keine Möglichkeit vorsieht, wäh-
rend des Verfahrens auf eine Beschleunigung
hinzuwirken, und die Feststellung einer über-
langen Verfahrensdauer als Strafmilderungs-
grund anerkannt ist, sah sich die Kommission
berechtigt, auch in laufenden Strafverfahren
Beschwerden zu bearbeiten.
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9. Frist

■ 39 Die Beschwerde muß innerhalb einer
Frist von 6 Monaten nach dem Erlaß der end-
gültigen innerstaatlichen Entscheidung ein-
gelegt werden.
Die Konvention nimmt Bezug auf die letzte
Entscheidung, die den innerstaatlichen Rechts-
weg ausschöpft. Nicht abschlägige Gnaden-
entscheidungen oder ähnliche Akte lösen die
Frist aus, sondern allein die Entscheidung auf
den letzten effektiven Rechtsbehelf. Nach
deutschem Recht dürfte dies regelmäßig die
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
sein. Ist die Konventionsverletzung ausnahms-
weise nicht mit einer Verfassungsbeschwer-
de zu rügen, kommt entweder die abschließen-
de Revisionsentscheidung, ein unanfechtbarer
Gesamtstrafenbeschluß oder eine abschließen-
de Entscheidung zu einer Haftentschädigung
in Betracht.

■ 40 Die 6-Monats-Frist beginnt in dem Zeit-
punkt, in dem der Beschwerdeführer von der
endgültigen Entscheidung nach innerstaatlich-
em Recht Kenntnis erhält. Dies kann je nach
Einzelfall unterschiedlich sein: Die Entschei-
dung kann in Anwesenheit des Beschwerde-
führers mündlich verkündet worden sein;
Kenntnis wird möglicherweise aber erst durch
Zustellung eines Schriftstückes erlangt. Er-
folgt eine solche Zustellung an den Verteidi-
ger, wird dies als fristauslösendes Moment an-
gesehen.

Die Frist ist gewahrt, wenn vor Ablauf der 6
Monate das Beschwerdeschreiben versandt
wird. Maßgeblich ist das Absendedatum der
ersten schriftlichen Eingabe des Beschwerde-
führers. Dieser trägt somit nicht das Postlauf-
risiko. Die Kommission stellt regelmäßig auf
das Datum des Poststempels ab. Die Beschwer-
de ist rechtzeitig eingelegt, auch wenn ergän-
zende Nachfragen seitens der Kommission
notwendig sind. Ausreichend ist, daß bereits
mit dem ersten Schreiben der Beschwerde-
grund hinreichend klar umrissen ist.
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10. Form

■ 41 Die Beschwerde ist schriftlich einzule-
gen. Sie ist vom Beschwerdeführer bzw. sei-
nem Vertreter zu unterzeichnen. Sie kann in
deutsch abgefaßt werden. Weitere Formalien
sind nicht zu beachten.

Um das Verfahren zu beschleunigen und wei-
tere Nachfragen überflüssig zu machen, soll-
te die Beschwerde eine ausführliche Sach-
verhaltsdarstellung beinhalten, die eine
Beurteilung sämtlicher Zulässigkeitsvoraus-
setzungen möglich macht. Hierzu gehört ins-
besondere auch die Darstellung des inner-
staatlichen Verfahrensgangs und das Datum
der abschließenden Entscheidung. Sinnvoll ist,
bereits bei Beschwerdeeinlegung sämtliche
Unterlagen, insbesondere die angegriffenen
Urteile und Hoheitsakte, in Fotokopie beizu-
fügen.

■ 42 Eine rechtliche Einordnung sollte zu-
mindest insoweit erfolgen, als die Art der
geltend gemachten Konventionsverletzung
dargestellt wird. Das genaue Zitat des verletz-
ten Artikels der Konvention sollte nicht feh-
len, auch wenn die Konventionsorgane spä-
ter die Konventionswidrigkeit bezüglich
anderer Vorschriften feststellen sollte.

Amtliche Schriftstücke der Konventionsorga-
ne werden nur in einer der beiden Amtsspra-
chen Englisch oder Französisch zugestellt.
Der Beschwerdeführer sollte von Beginn an
deutlich machen, welche der beiden Sprach-
en er bevorzugt.

Weist die Beschwerde insofern Mängel auf,
wird der Beschwerdeführer zumeist darauf
hingewiesen, ein beigefügtes ausführliches
Formblatt nachträglich auszufüllen.
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C. DIE MATERIELLEN REGELUNGEN 
DER 
MENSCHENRECHTSKONVENTION

■ 43 Die MRK verbürgt in Art. 2 bis 8 grund-
legende Menschenrechte. Der Katalog reicht
– ähnlich wie der des Grundgesetzes – von
der Meinungs- und Religionsfreiheit über das
Recht auf Privatheit bis zur Versammlungs-
freiheit und allgemeinen Diskriminierungs-
verboten. Besondere Bedeutung für die täg-
liche Arbeit des Strafverteidigers haben die
Art. 5 und 6 MRK, die hier ausschließlich
behandelt werden. Deren Anwendung und
Auslegung durch die Konventionsorgane stel-
len unmittelbare Leitlinien für den Umgang
mit dem deutschen Strafprozeßrecht dar.

■ 44 Art. 6 MRK formuliert rechtsstaatlich-
e Mindestgarantien eines Strafprozesses.
Hierzu gehört das Prinzip der Unschuldsver-
mutung ebenso wie das Gebot der Öffentlich-
keit der Hauptverhandlung sowie das Gebot
der Beschleunigung des Verfahrens; Art. 6
konstituiert das allgemeine Prinzip des fair-
en Verfahrens ebenso wie einige seiner kon-
kreten Ausprägungen: die unverzügliche
Kenntnis vom Ermittlungsvorwurf, die aus-
reichende Zeit und Gelegenheit, seine Ver-
teidigung – ggf. mit Hilfe eines Verteidigers
– vorzubereiten, u.U. einen Dolmetscher bei-
zuziehen und entsprechend dem Grundsatz
der Waffengleichheit des Verfahrens Belas-
tungszeugen unmittelbar zu befragen oder be-
fragen zu lassen. Darüber hinaus regelt Art.
5 MRK die allgemeinen Freiheitsrechte so-
wie die Grenzen der Beschränkungen durch
die Untersuchungshaft.

Die folgende Darstellung verzichtet weitge-
hend auf eine Auseinandersetzung mit wider-
streitenden Literaturansichten zur MRK-
Auslegung. Praktisch relevant – weil im
Zweifel einen Strafrichter allein überzeugend
– ist die Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte. Die ent-
sprechenden Zitatstellen beschränken sich auf
diejenigen Entscheidungen, die von Zeitschrif-
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ten ins Deutsche übersetzt worden sind und
damit für den Verteidiger verfügbar sind.

I. Strafprozessuale Verfahrensgarantien
des Art. 6 MRK
1. Die Unschuldsvermutung

■ 45 Mit der Konstituierung des Prinzips der
Unschuldsvermutung nimmt die MRK in Art.
6 Abs. 2 Formulierungen auf, die schon seit
der Französischen Revolution im Jahre 1789
zum festen Bestand moderner rechtsstaatlich-
er Strafrechtspflege gehören. Das Prinzip ist
ebenso unbestritten wie sein Inhalt unge-
klärt. Weder der Konventionstext noch die
bislang vorliegenden Entscheidungen des Ge-
richtshofs haben zu konkreten Leitlinien und
richterlichen Handlungsanweisungen in be-
stimmten prozessualen Situationen geführt.
Die Diskussion um Einzelprobleme gibt dem
Verteidiger jedoch ausreichend Anlaß, unter
Erläuterung dieses allgemeinen Prinzips de-
duktiv argumentierend tätig zu werden.

■ 46 Unstreitig steht die Unschuldsvermu-
tung in engem Zusammenhang mit der Ga-
rantie eines formalen rechtsstaatlichen
Strafverfahrens. Die Unschuldsvermutung
gewährleistet die Einhaltung eines justizför-
mig geordneten Verfahrens, welches allein die
Grundlage der Verhängung einer Strafsank-
tion bilden kann. Wird die Unschuld des An-
geklagten erst bis zum gesetzlichen Nachweis
der Schuld vermutet, so steht hiermit das
Recht des Beschuldigten in Einklang, den
staatlichen Strafanspruch in einem rechts-
staatlichen, fairen Verfahren abzuwehren und
sich angemessen zu verteidigen. Das Prinzip
formuliert einen für das Gericht verbindlich-
en Ausgangspunkt der Schuldbewertung und
erzwingt somit ein prozeßordnungsgemäßes
Verfahren zum Beweis des Gegenteils.

Die Unschuldsvermutung schützt den Bürger
vor einem unbewiesenen strafrechtlichen
Schuldvorwurf durch staatliche Behörden. Der
Achtungsanspruch der Menschenwürde ver-
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bietet, strafrechtliche und in ihrer Wirkung
ähnliche Sanktionen lediglich aufgrund einer
Verdachtslage festzulegen. Er konstituiert das
Monopol des Strafrichters auf Feststellung
strafrechtlicher Schuld.

■ 47 Aus dem Prinzip der Unschuldsvermu-
tung lassen sich kaum konkrete Maßstäbe für
die Art des formalen rechtsstaatlichen Verfah-
rens ableiten. Weder beinhaltet das Prinzip
Entscheidungsregeln, die der richterlichen
Überzeugungsbildung von der Schuld des An-
geklagten vorgegeben sind, noch verbietet die
Unschuldsvermutung vor einer Verurteilung
das Ergreifen sichernder Maßnahmen, wie
beispielsweise der Untersuchungshaft. Es ist
vom Gerichtshof mehrfach als selbstverständ-
lich dargestellt worden, daß es der Beschul-
digte eines Strafverfahrens trotz formaler
Berufung auf die Unschuldsvermutung hinzu-
nehmen habe, daß er zur Sicherung des Straf-
verfahrens Einbußen bei der Grundrechtsaus-
übung hinzunehmen habe. Das Verbot der
Schuldantizipation wirkt allerdings insofern
regulierend, als es in die Bewertung der Ver-
hältnismäßigkeit einfließt: Jede vorläufige
Maßnahme durch das Gericht ist stets von der
Überlegung zu begleiten, ob diese dem mög-
licherweise Unschuldigen äußerstenfalls zu-
gemutet werden darf.

■ 48 Da die allgemeine Verfahrensstruktur
nach der StPO den geforderten rechtsstaatlich-
en Mindesstandards der MRK entspricht, hat-
ten Kommission und Gerichtshof bislang eine
Verletzung der konventionsrechtlich garan-
tierten Unschuldsvermutung durch den Kern
des deutschen Strafverfahrens nicht festge-
stellt. Auch hinsichtlich anderer Rechtsord-
nungen waren die Organe bislang zurückhal-
tend. Problematisiert wurden in den meisten
vorliegenden Entscheidungen nicht die Abläu-
fe strafrechtlicher Hauptverfahren, sondern
hoheitliche Maßnahmen, die in ihrem Charak-
ter dem Strafverfahren ähneln und/oder Wir-
kungen erzielten, die einer strafrechtlichen
Sanktion gleichkamen. In zahlreichen Einzel-
fällen bemühte sich die Rechtsprechung, bei
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Vorliegen einer sanktionsähnlichen Maßnah-
me eine Trennungslinie zwischen einer Ver-
dachtslage einerseits und der Beschreibungen
von Schuldfeststellungen andererseits zu zieh-
en. Nur wenn – wie im letzteren Fall – die be-
anstandete Maßnahme einer Behörde oder
eines Gerichts auf einen Sachverhalt zurück-
zuführen ist, der einer Schuldfeststellung
gleichkommt (ohne daß sie auf einem forma-
len Strafverfahren beruht), hat das Gericht
eine Verletzung der Konventionsvorschriften
festgestellt.

■ 49 Eindeutig Stellung bezogen hat der Ge-
richtshof zur Frage, ob die Unschuldsvermu-
tung Konsequenzen für die Exekutive (z. B.
die Staatsanwaltschaft) nach sich zieht. So
wurde nach Ansicht des Gerichtshofs das Prin-
zip der Unschuldsvermutung in einem gegen
Frankreich gerichteten Fall eindeutig verletzt,
bei dem der Beschwerdeführer während des
Ermittlungsverfahrens von dem amtierenden
französischen Innenminister und einem lei-
tenden Polizeibeamten in einem Fernsehinter-
view als Anstifter zu der Ermordung eines
bekannten Politikers bezeichnet wurdeII. Der
Gerichtshof bejahte eine Verletzung von Art.
6 Abs. 2 MRK, weil unter Beachtung der Un-
schuldsvermutung die Exekutive Zurückhal-
tung bei öffentlicher Informationserteilung
zu üben habe. Ein Schadensersatz von 2 Mio
FF wegen immateriellen Schadens wurde dem
Beschwerdeführer zugesprochenIII. Zumin-
dest denkbar erscheint dem Gerichtshof auch
eine der Unschuldsvermutung entnommene
Verpflichtung des Staates, einer der Fairneß
des Strafverfahrens widersprechenden hefti-
gen Pressekampagne entgegenzusteuernIV.

■ 50 Zusammenfassend ergibt sich der Ein-
druck, daß der Gerichtshof Verletzungen ge-
gen die Unschuldsvermutung vornehmlich
nicht im Strafprozeß selbst sucht, sondern in
staatlichem Agieren außerhalb dieses exklusi-
ven Forums zur Feststellung von strafrecht-
licher Schuld. Dem Reiz, aus diesem Prinzip
konkrete Beweisregeln für das Strafverfah-
ren bis hin zum Grundsatz in dubio pro reo
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zu entwickelnV, hat der Gerichtshof bislang
widerstanden. Aus der Unschuldsvermutung
wurden bislang keine Anweisungen für die
richterliche Überzeugungsbildung entnom-
men. Dagegen wird staatliches Handeln außer-
halb des Strafprozesses – sei es bei Haft- oder
Entschädigungsfragen, in Zivilprozessen
oder bei Maßnahmen der Exekutive – häufig
präzise dahingehend untersucht, ob der be-
troffene Bürger faktisch als ”schuldig” behan-
delt wird.

Unmittelbaren Einfluß auf strafgerichtliche
Entscheidungen in Deutschland hat die Recht-
sprechung des Gerichtshofs in zwei Bereich-
en: Problematisch ist die Verletzung der Un-
schuldsvermutung bei Nebenentscheidungen
wie die Auferlegung von Kosten oder zur Haft-
entschädigung; zum anderen wurde sie bei
der Frage des Bewährungswiderrufs aufgrund
neuer – nicht rechtskräftig festgestellter –
Straftaten relevant.

a) Kosten- und
Entschädigungsentscheidungen

■ 51 Ob belastende Nebenentscheidungen
das Prinzip der Unschuldsvermutung verletz-
en, diskutierten Kommission und Gerichtshof
anhand zahlreicher Fälle seit ca. 20 Jahren.
Dabei hatte die Kommission nicht selten wei-
tergehende Ansichten vertreten als der Ge-
richtshof. Die Auseinandersetzungen sind wei-
ter im Fluß, und auch der Gerichtshofs ist
offensichtlich bereit, in jedem ihm unterbrei-
teten Fall andere Akzente zu setzen.

Die meisten Beschwerdeführer fühlen sich in
ihren Rechten dadurch verletzt, daß sie bei-
spielsweise trotz eines Freispruchs mit Ge-
richtskosten belastet werden oder zumindest
Teile ihrer eigenen Auslagen zu tragen haben.
Gleiche Folgen haben häufig Einstellungen
von Strafverfahren, die allein auf prozeßöko-
nomischen Erwägungen beruhen. Auch die
Verweigerung von Haftentschädigungen wird
gerügt.
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■ 52 Auch Einstellungen eines Ermitt-
lungs- oder Strafverfahrens, in denen keiner-
lei endgültige Schuldfeststellungen getroffen
worden sind, können nach Ansicht des Ge-
richtshofs den Schutzbereich der Unschulds-
vermutung tangierenVI. Schlichte Kosten-
nachteile allein sollen allerdings niemals
konventionswidrig sein. Gerichtlichen Ent-
scheidungen fehle insoweit das sozialethische
Unwerturteil. Literaturstimmen mögen zu
Recht auf die faktische Sanktionswirkung von
Kostenentscheidungen und das grundsätzlich
entschädigungspflichtige Sonderopfer der
Inanspruchnahme eines Beschuldigten ver-
weisenVII, angemessene Kostenverteilungs-
regelungen sind bislang noch nie vom
Gerichtshof beanstandet worden. Konven-
tionswidrig können jedoch Entscheidungen
sein, wenn die Kostennachteile sich als
übermäßige, willkürlich erscheinende Be-
lastung des Freigesprochenen – oder jeden-
falls nicht Verurteilten – darstellen. Hier kann
es zu Konstellationen kommen, in denen der
nicht Verurteilte ohne Schuldfeststellung
praktisch wie ein Verurteilter behandelt
wird.

■ 53 Eine erste Konventionsverletzung auf
dieser Grundlage stellte der Gerichtshof im
Fall Minelli festVIII. Ohne daß es in diesem
Fall zu einem Urteil gekommen war, war das
Privatklageverfahren gegen den Beschuldig-
ten wegen Verfolgungsverjährung eingestellt
worden und er hatte die gesamten Kosten –
auch die Auslagen des Anzeigenerstatters –
zu tragen. Zur Begründung der Kosten-ent-
scheidung hatte das Gericht auf den mut-
maßlichen Prozeßausgang abgestellt. Das
Schweizer Gericht verneinte die Verletzung
des Prinzips der Unschuldsvermutung und
berief sich darauf, daß die Kostenentschei-
dung lediglich eine Würdigung der gegensei-
tigen Prozeßchancen enthielt.

Diesem Eindruck widersprach der Gerichts-
hof. Nach seiner Meinung wird die Unschulds-
vermutung verletzt, wenn, ohne daß der An-
geklagte vorher auf gesetzliche Weise für
schuldig befunden wurde und ohne daß er
rechtskonvention             16 von 46  Seiten



Gelegenheit gehabt hätte, seine Verteidigungs-
rechte auszuüben, eine gerichtliche Entschei-
dung die Auffassung wiedergibt, er sei schul-
dig. Dies gilt auch, wenn kein formelles
Urteil ergeht. Der Gerichtshof stellte aus-
drücklich fest, daß es zur Verletzung der
Unschuldsvermutung ausreicht, wenn eine
Begründung des Gerichts den Gedanken auf-
kommen läßt, das Gericht betrachte den Ange-
klagten als schuldig.

■ 54 Entscheidend war und ist für den Ge-
richtshof der Gesamteindruck gerichtlichen
Handelns: Erweckt das Gericht mit der Kos-
tenentscheidung den Eindruck, ”im Kern”IX

Schuldfeststellungen ohne die Durchführung
des notwendigen formellen Verfahrens zu tref-
fen, ist auch im Rahmen von Nebenentschei-
dungen die Unschuldsvermutung verletzt.
Maßgeblich für diesen Gesamteindruck sind
die tatsächlich erlittenen Nachteile des Be-
schuldigten sowie die aus den Formulierung-
en des Gerichts deutlich werdende Schuldbe-
wertung.

■ 55 Bei einigen Fällen in den 80er Jahren
hing die Entscheidung des Gerichtshofs offen-
sichtlich von der Formulierungskunst der an-
gefochtenen nationalen Gerichtsentscheidung-
en ab. Als zulässig und konventionskonform
wurden beispielsweise Kostenentscheidungen
mit folgenden Begründungen erachtet:

- ”Nach Lage der Akten wäre der Betroffene
mit hoher Wahrscheinlichkeit verurteilt 
worden”.

- ”... überwiegen die Umstände, welche die 
Unschuldsvermutung entkräften, derart, 
daß eine Verurteilung deutlich wahrschein-
licher ist als ein Freispruch”.

- ”... weil nach den Ausführungen im erstin-
stanzlichen Urteil es wesentlich wahr-
scheinlicher war, daß es zu einer Verurtei-
lung des Angeklagten gekommen wäreX”.

Da für die Abgrenzung von Schuldprognosen
und SchuldfeststellungenXI fixe Kriterien feh-
len, kam es auch in diesen Fällen häufig zu
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abweichenden Entscheidungen der Kommis-
sion oder einzelner Richter, die darauf verwie-
sen, daß Kostenentscheidungen am Ende
einer strafrechtlichen Verfolgung sehr wohl
eindeutige Schuldfeststellungen signalisier-
en können, ohne daß der Beschwerdeführer
die ausreichende Gelegenheit hatte, die von
ihm stets geleugnete Schuld in einem rechts-
staatlichen Verfahren feststellen zu lassenXII.
Liegt bereits eine – wenn auch nicht rechts-
kräftige – gerichtliche Verurteilung erster
Instanz vor, so werden Kostenentscheidungen
zu Lasten des Angeklagten selten kritikwür-
dig sein. So stellte der Gerichtshof keinen
Konventionsverstoß fest, nachdem dem in der
Berufungsinstanz verstorbenen und in erster
Instanz verurteilten Angeklagten (bzw. seinen
Erben) die Verfahrenskosten ohne abschlie-
ßendes Schuldurteil auferlegt worden wa-
renXIII.

■ 56 Eine bemerkenswerte Verletzung des
Prinzips der Unschuldsvermutung hat der Ge-
richtshof in einem gegen Österreich gerich-
teten Fall festgestelltXIV. Der Beschwerdefüh-
rer war vom Strafgericht vom Vorwurf des
Mordes rechtskräftig freigesprochen worden.
In einem späteren hiervon getrennten Verfah-
ren wegen Entschädigung für die erlittene Un-
tersuchungshaft entschied das Landgericht
Linz, daß ihm diese zu verwehren sei. Nach
österreichischem Recht seien die Voraussetz-
ungen für eine Entschädigung nur erfüllt,
wenn alle gegen den Verhafteten sprechenden
Verdachtsmomente widerlegt worden seien,
so daß sie aufgehört haben, ein Argument für
die Schuld des Angeklagten zu bilden. Die
auch bei dem Freispruch nach wie vor be-
stehenden Restzweifel sollten angeblich bei
der Entschädigung dazu führen, daß der Frei-
gesprochene keinerlei Ersatzleistungen erhal-
ten sollte.

In diesem Fall appellierte der Gerichtshof an
die Vorgabe des freisprechenden Urteils, das
aufgrund eines rechtsstaatlichen Verfahrens
ergangen war. Der Ausspruch von Verdächti-
gungen ist auch im Einklang mit der Un-
schuldsvermutung denkbar, solange ein Straf-
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verfahren nicht mit einer Entscheidung über
die Begründetheit der Anklage geendet hat.
Es ist jedoch nicht mehr zulässig, sich auf sol-
che Verdächtigungen zu berufen, sobald ein
Freispruch rechtskräftig geworden ist. Eigen-
ständige Schuldfeststellungen sind dem Ge-
richt im Verfahren über Haftentschädigungen
damit grundsätzlich verwehrt.

b) Bewährungswiderruf bei dem Verdacht
neuer Straftaten

■ 57 In einem weiteren Problembereich rück-
te das Prinzip der Unschuldsvermutung plötz-
lich in den Mittelpunkt des allgemeinen straf-
prozessualen Interesses: Während noch in
den 80er Jahren die gesamte höchstrichter-
liche Rechtsprechung in der Bundesrepublik
davon ausging, daß grundsätzlich keine Be-
denken dagegen bestehen, einen Bewährungs-
widerruf lediglich aufgrund des Verdachts
einer neuen Straftat gemäß § 56 f StGB zu er-
lassen, brachte im Jahre 1989 das Verfahren
Grabemann gegen die Bundesrepublik Deut-
schland vor der Kommission eine neue Dis-
kussion in Gang. Die Beschwerde wurde von
der Kommission als zulässig erachtet, eine
Entscheidung des Gerichtshofs erging jedoch
nicht, da sich die Verfahrensbeteiligten ver-
glichen.

■ 58 Die Bundesrepublik verpflichtete sich
in diesem Vergleich, die Landesregierungen
darauf hinzuweisen, daß bei der künftigen An-
wendung des § 56 f StGB die Unschuldsver-
mutung gemäß Art. 6 Abs. 2 der Konvention
zu beachten sei; darüber hinaus sollte über-
prüft werden, ob nicht durch gesetzgeberische
Maßnahmen eine konventionskonforme An-
wendung des § 56 f StGB sichergestellt wer-
den könne. Gesetzgeberische Initiativen steh-
en nach wie vor aus. Die Bekanntgabe des
Vergleichs hat jedoch zu einer kontroversen,
bis heute nicht einheitlich gehandhabten Aus-
legung des § 56 f StGB geführt. Während
einige Oberlandesgerichte an der alten Praxis
festhaltenXV, machen andere Gerichte nun-
mehr die Möglichkeit des Widerrufs von einer
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rechtskräftigen Aburteilung der neuen Straf-
tat abhängigXVI.

Das Problem wird in seiner ganzen Breite er-
örtert. Die Anhänger der Meinung, die eine
rechtskräftige Verurteilung vor dem Widerruf
fordern, weisen u. a. auf entsprechende aus-
drückliche Gesetzesvorschriften in den Nach-
barländern hin. Demgegenüber führt die
Gegenseite beispielsweise an, daß eine vorran-
gige rechtskräftige Verurteilung zu System-
widersprüchen im Rahmen des Bewährungs-
widerrufs führen würde; wenn beispielsweise
schon ein bloßer Verstoß gegen Bewährungs-
auflagen (wie z. B. Meldung des Wohnungs-
wechsels) ausreichenden Anlaß zum Wider-
ruf bieten kann, dürfen Anforderungen an
die Feststellungen einer neuen Straftat nicht
überspannt werden. Beide Ansichten streiten
jedoch im Kern über die Tragweite der Un-
schuldsvermutung.

■ 59 Zwar können sich die Befürworter der
neuen Ansicht auf den Wortlaut des Art. 6
Abs. 2 MRK berufen, wonach der Angeklagte
bis zum gesetzlichen Nachweis seiner Schuld
als unschuldig zu gelten hat, die neuere Ent-
wicklung der Rechtsprechung der Organe der
MRK stützt diese Ansicht allerdings nicht
(mehr) vorbehaltlos. In einer Entscheidung
der Kommission vom 9.10.1991XVII geht die-
se wie selbstverständlich davon aus, daß ent-
gegen der ursprünglichen Tendenz, die zu
dem zitierten Vergleich mit der Bundesrepu-
blik geführt hatte, der Widerruf einer Bewäh-
rung sehr wohl auch ohne Verstoß gegen die
Unschuldsvermutung in einer Phase möglich
ist, in der die neue vorgeworfene Straftat
noch nicht rechtskräftig abgeurteilt worden
ist. Hintergrund dieser Entscheidung mag
zum einen die Überlegung sein, daß der in
der Konvention geforderte ”gesetzliche Nach-
weis der Schuld” nicht identisch ist mit dem
rechtskräftigen Abschluß des Verfahrens. Auf
der anderen Seite fügt sich diese Entschei-
dung der Kommission in die allgemeine
Rechtsprechungstendenz, daß der Grundsatz
in vollem Umfang nur für ausdrückliche rich-
terliche Feststellungen der Schuld gilt. Dem-
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gegenüber sollen Prognoseentscheidungen
nach wie vor möglich sein. Trotz der unwider-
ruflichen Folgen eines Bewährungswiderrufs
ordnet die Kommission offensichtlich diese
Entscheidung ebenfalls den zulässigen Prog-
nosen zu.

Auch bei der Bewertung eines Bewährungs-
widerrufs anhand des Maßstabes des Art. 6
Abs. 2 MRK ist hiernach im Einzelfall zu
überprüfen, ob das widerrufende Gericht den
Erkenntnissen zu der neuen Straftat lediglich
einen indiziellen Charakter beimißt oder ob
es – konventionswidrig – davon ausgeht, die
Nachtat sei bereits erwiesen.xviii

■ 60 In der angeführten Entscheidung der
Kommission wurde der Bewährungswiderruf
u. a. deswegen nicht gerügt, weil die Überzeu-
gungsbildung des widerrufenden Gerichts auf
einem Geständnis der neuen Tat des Ange-
klagten beruhte, das dieser in Anwesenheit
seines Verteidigers vor einem Untersuchungs-
richter abgegeben hatte. Diesen Leitlinien ha-
ben sich auch Oberlandesgerichte angeschlos-
senXIX. Sind diese engen Voraussetzungen
nicht gegeben, lohnt sich für den Verteidiger
nach wie vor die Berufung auf die Unschulds-
vermutung und deren Interpretation durch
den Gerichtshof.

2. Anspruch auf Bekanntgabe der
Beschuldigung

■ 61 In Art. 6 Abs. 3 MRK zählt der Konven-
tionstext beispielhaft Mindeststandards auf,
welche ein rechtsstaatliches Strafverfahren
ausmachen. Hierzu gehört nach Abs. 3
Buchst. b die ausreichende Zeit und Gelegen-
heit des Angeklagten zur Vorbereitung seiner
Verteidigung. Darüber hinaus fordert Abs. 3
Buchst. a, daß der Angeklagte innerhalb mög-
lichst kurzer Frist in einer für ihn verständ-
lichen Sprache in allen Einzelheiten über die
Art und den Grund der gegen ihn erhobenen
Beschuldigung in Kenntnis gesetzt werden
muß. Der Text von Abs. 3 Buchst. a legt die
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Konstituierung sehr weitgehender Rechte des
Beschuldigten nahe, die auch für den Verteidi-
ger des deutschen Strafverfahrens fruchtbar
gemacht werden könnten. Das Vorbild dieser
Vorschrift wurzelt in angelsächsischen Vor-
stellungen zum Strafverfahren, in denen gera-
de die frühzeitige Offenbarung des Ermitt-
lungsgegenstandes eine große Rolle spielt.
Leider haben die Zufälligkeiten der kasuisti-
schen Behandlungen durch die Konventions-
organe in der Vergangenheit nicht zu einer
für das deutsche Recht präzisierenden Ausle-
gung geführt. Es sind im Gegenteil Tenden-
zen erkennbar, diese unverzügliche Unterrich-
tungspflicht ausschließlich im Hinblick auf
das allgemeine Recht des Angeklagten auszu-
legen, ausreichend Gelegenheit zur Verteidi-
gungsvorbereitung zu haben.

Der Umfang der Hinweispflicht wird schon im
Konventionstext unmißverständlich deutlich:
Sowohl die Art der Beschuldigung, d. h. die
Präzisierung des vorgeworfenen Straftatbe-
standes, als auch der Grund der Beschuldi-
gung, d. h. der den Vorwurf tragende Sach-
verhalt, soll dem Beschuldigten offenbart
werden. Nur wer in dieser Genauigkeit den
”Angriff” der hoheitlichen Gewalt realisiert,
kann sich hiergegen verteidigen. Jeden Ansatz
zu verwischender Pauschalität versucht die
Konvention mit der strikten Anweisung zu
unterbinden, daß diese Unterrrichtung ”in
allen Einzelheiten” vorzunehmen ist.

Die im Text vorgegebene ”möglichst kurze
Frist” zur Informationserteilung über den Er-
mittlungsvorwurf scheint sich in der Praxis
der Rechtsprechung auf eine ergänzende Aus-
legung des Art. 6 Abs. 3 Buchst. b MRK zu
reduzieren. Die Frage, ob der Anspruch auf
Informationserteilung bereits umfassende Gel-
tung auch im Ermittlungsverfahren für sich
beanspruchen kann, ist bislang allgemein
nicht entschieden worden. Zumindest in den
älteren Entscheidungen ist Bezugspunkt für
die zeitliche Dimension die Hauptverhandlung
vor Gericht. Klare Rechtsprechungsposition
ist aber auch die allgemeine Auslegung der
Konvention, wonach entgegen dem mißver-
ständlichen Text der deutschen Übersetzung
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die Verteidigungsrechte des Art. 6 nicht auf
das Gerichtsverfahren beschränkt sind (s. un-
ten § 17 Rn 118 ff.). Auch das Recht auf Infor-
mationserteilung setzt damit keine formelle
Anklage, sondern lediglich eine materielle
Beschuldigung voraus. Andererseits werden
Verteidigungsgarantien im Ermittlungsverfah-
ren durch den Gerichtshof maßgeblich im Hin-
blick auf ihre Relevanz in der späteren ge-
richtlichen Hauptverhandlung ausgelegt.
Diesem Grundsatz folgend spricht angesichts
der Bedeutung der Offenbarung der Beschuldi-
gung vieles dafür, entgegen einer weitverbrei-
teten Praxis in Deutschland den Anspruch auf
sofortige Informationserteilung auch im Er-
mittlungsverfahren umfassend zu gewähr-
leisten – mit der einzigen Einschränkung der
konkret möglichen Gefährdung von Ermitt-
lungsmaßnahmenXX.

3. Ausreichende Vorbereitung zur
Verteidigung des Angeklagten

■ 62 Der Anspruch auf Vorbereitung der Ver-
teidigung dient der Realisierung deren Effek-
tivität: Zum einen muß ausreichend Zeit zur
Verfügung stehen, zum anderen müssen die
objektiven Umstände eine Verteidigungsvor-
bereitung ermöglichen. Ob die Vorberei-
tungszeit ausreichend ist, hängt von Umfang
und Schwierigkeit der Sach- und Rechtslage
im Einzelfall ab. So wurde eine Rechtsmittel-
begründungsfrist von fünf Tagen vom Ge-
richtshof als Verletzung des Art. 6 Abs. 3
Buchst. b MRK eingestuftXXI; demgegenüber
wurde die zweiwöchige Revisionsbegrün-
dungsfrist der deutschen Strafprozeßordnung
alter Fassung für ausreichend erachtet. Aus-
schlaggebend für letztere Entscheidung war
jedoch die Tatsache, daß die Verteidigung in
diesem Stadium ohnehin mit dem Fall bereits
ausreichend vertraut sei. In einer Entschei-
dung zu den ebenfalls starren Revisionsbe-
gründungsfristen der österreichischen Straf-
prozeßordnung deutete der Gerichtshof an,
daß dies im konkreten Einzelfall zu Konven-
tionsverletzungen führen könne. Die Einarbei-
tung eines neuen Verteidigers in den Prozeß-
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stoff nach einer kurzen Unterbrechung der
Hauptverhandlung und die Verurteilung des
Angeklagten (zu einer lebenslangen Freiheits-
strafe) schon nach vier weiteren Tagen ist
ebenso zu kurzXXII wie die erstmalige Kennt-
nis eines komplexen Verfahrens drei Tage vor
Beginn der HauptverhandlungXXIII.

Soweit der Gerichtshof bislang in konkreten
Einzelfällen die Länge der Vorbereitungszeit
zu beurteilen hatte, wurde Art. 6 Abs. 3
Buchst. b MRK sehr eng ausgelegt. Auch kur-
ze Ladungsfristen wurden häufig nicht als
Konventionsverletzung mit der Begründung
gerügt, im Ergebnis sei eine Behinderung der
Verteidigung nicht dargetan worden.

■ 63 Keine gerichtlichen Stellungnahmen lie-
gen bislang zu der Frage vor, ob und inwieweit
sogenannte Schnellverfahren die Vorberei-
tungszeit der Verteidigung in konventionswid-
riger Weise verkürzen.

Die Frage, ob dem Beschuldigten ausreichen-
de Gelegenheit zur Verteidigungsvorbereitung
gegeben wurde, ist bislang von den Organen
vornehmlich im Hinblick auf die Einschrän-
kung des Verkehrsrechts des inhaftierten
Beschuldigten mit seinem Verteidiger erör-
tert worden. Offensichtlich beeindruckt durch
die Notwendigkeit der Terroristenbekämpfung
hatte der Gerichtshof die Regelungen des
deutschen Kontaktsperregesetzes ebenso un-
beanstandet gelassen wie vergleichbare Rege-
lungen in anderen Rechtsordnungen. Zwar
setzt nach dieser Rechtsprechung die ausrei-
chende Gelegenheit zur Vorbereitung der Ver-
teidigung voraus, daß der Angeklagte seinen
Verteidiger konsultieren kann. Die zeitweilige
Beschränkung dieser Konsultation auf den
Schriftverkehr und sogar dessen gerichtliche
Kontrolle sollen ebensowenig konventionswi-
drig sein wie die Erschwernis des unmittel-
baren Kontaktes durch Verlegung in ein an-
deres Gefängnis oder das Einführen einer
Trennscheibe. Der Gerichtshof betont zwar
stets den Ausnahmecharakter derartiger Ein-
schränkungen und die Berücksichtigung des 
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Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, Beschwer-
den wurden jedoch nicht positiv beschieden.

■ 64 Ist der Beschuldigte auf freiem Fuß und
ist der Zeitraum der Vorbereitung nicht zu
knapp bemessen, liegt es nach Ansicht des
Gerichtshofs maßgeblich im Verantwortungs-
bereich des Beschuldigten selbst, sich um die
Auswahl seines Verteidigers und um die Be-
schaffung von Beweismitteln zu kümmern. Er
hat diese Möglichkeiten in Eigenverantwor-
tung auszuschöpfen; nutzt er die Möglichkei-
ten nicht und wird er durch staatliche Maß-
nahmen nicht an zulässigen Aktitivitäten
dieser Richtung gehindert, kann er sich nicht
auf Konventionsverletzungen berufen.

■ 65 Das Recht auf Akteneinsicht leitet die
Kommission ebenfalls aus Art. 6 Abs. 3
Buchst. b MRK ab. Daß dies spätestens mit
der Anklageerhebung besteht, ist auch nach
europäischem Standard unbestritten. Der Um-
fang der Akteneinsicht bezieht sich auf sämt-
liche Dokumente der Anklagebehörde, die alle
auch für die Entlastung des Angeklagten
bedeutsamen Ermittlungsergebnisse enthalten
müssen. Alle Unterlagen der Ermittlungsbe-
hörde sind dem Verteidiger zur Verfügung zu
stellen, die sich auf die Begehung und die Um-
stände der Tat sowie auf die subjektiven Tatbe-
standselemente wie das Tatmotiv und das Un-
rechtsbewußtsein beziehenXXIV. Das Recht
auf Akteneinsicht ist kein Privileg des Vertei-
digers. Wenn eine sachgerechte Verteidigung
von der Kenntnis des Akteninhalts abhängt,
kann auch der unverteidigte Beschuldigte
verlangen, daß ihm Akteneinsicht gewährt
wirdXXV.

Auch wenn vieles dafür spricht, über die Re-
gelung der deutschen StPO hinaus aus Art. 6
Abs. 3 Buchst. b MRK das allgemeine Recht
des Beschuldigten abzuleiten, schon im Er-
mittlungsverfahren unverzüglich und um-
fassend über den Vorwurf informiert zu wer-
denXXVI, klammerte der Gerichtshof bislang
die Möglichkeit des Akteneinsichtsrechts
schon vor der Anklageerhebung bei der Erör-
terung des Art. 6 Abs. 3 Buchst. b MRK aus.
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Hier ist ggf. auf den Grundsatz des fairen Ver-
fahrens (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 MRK) oder auf 
die Rechte des Inhaftierten aus Art. 5 MRK
zurückzugreifen.

4. Das Recht auf Verteidigung

■ 66 Art. 6 Abs. 3 Buchst. c MRK garantiert
dem Angeklagten drei Rechte: Sich selbst zu
verteidigen, den Beistand des Verteidigers sei-
ner Wahl zu erhalten und, unter bestimmten
Bedingungen, unentgeltlich den Beistand ei-
nes Pflichtverteidigers zu erhalten. Folglich
muß ein Angeklagter, der sich nicht selbst
verteidigen möchte, die Möglichkeit haben,
auf den Beistand eines Verteidigers seiner
Wahl zurückzugreifen; wenn er nicht über die
Mittel verfügt, einen Verteidiger zu bezahlen,
so erkennt die Konvention ihm das Recht zu,
unentgeltlichen Beistand eines Pflichtvertei-
digers zu erhalten, wenn dies im Interesse der
Rechtspflege erforderlich istXXVII.

Die MRK garantiert somit ein absolutes
Recht des Beschuldigten auf Verteidigung.

■ 67 Die Konventionsorgane weisen aber
auch in diesem Zusammenhang auf die Eigen-
verantwortlichkeit des Beschuldigten hin.
Mit dem Recht der freien Verteidigerwahl kor-
respondiert seine Verantwortlichkeit, im Nor-
malfall selbst für seinen wirksamen anwalt-
lichen Beistand zu sorgen. Er hat für dessen
Vergütung ebenso zu sorgen wie für dessen
Erscheinen an dem ihm bekannten Hauptver-
handlungstermin. Erscheint der Wahlvertei-
diger nicht in der Hauptverhandlung, so kann
auch nach Ansicht des Gerichtshofs nach ei-
ner gewissen Wartezeit die Verhandlung ohne
den Anwalt durchgeführt werdenXXVIII.

■ 68 Der Beschuldigte ist auch für die Quali-
tät der Verteidigungsleistungen seines Wahl-
verteidigers mitverantwortlichXXIX. Nur in
Ausnahmefällen der offensichtlichen Versäu-
mung von Verteidigungspflichten durch den
Anwalt ist das Gericht zum Eingreifen ge-
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zwungen. Eine Konventionsverletzung liegt
beispielsweise vor, wenn das Gericht taten-
los zusieht, wie der Pflichtverteidiger schon
im Ermittlungsverfahren offensichtlich über
Monate gegen den Willen des inhaftierten aus-
ländischen Mandanten keinerlei Aktivitäten
entfaltet und damit den Beschuldigten prak-
tisch verteidigungslos stellt oder ein neuer
beigeordneter Verteidiger sich in einem
komplizierten Verfahren mit 3 Tagen Vorberei-
tungszeit begnügtXXX.

Wählt der Beschuldigte trotz des Rechts auf
Selbstverteidigung einen Verteidiger, gibt ihm
die Konvention nicht das Recht, die Verteidi-
gungsstrategie dieses Anwalts zu bestimmen.
Dieser hat die Verteidigungsrechte in eigener
Verantwortung wahrzunehmen. Ggf. muß der
Beschuldigte seinen Verteidiger bei unter-
schiedlichen Auffassungen über die Verteidi-
gungsstrategie wechseln.

■ 69 Das absolute Recht auf Verteidigung er-
lischt nicht mit der Abwesenheit des Ange-
klagten in der Hauptverhandlung. In der jün-
geren Vergangenheit hat der Gerichtshof zwei
bemerkenswerte Entscheidungen getroffen, in
denen die Angeklagten in der Hauptverhand-
lung der Berufungsinstanz nicht anwesend
waren, teilweise sogar durch Haftbefehl ge-
sucht worden waren; gleichzeitig hatten sie
allerdings dem Gericht gegenüber ausdrück-
lich zu erkennen gegeben, daß sie sich durch
ihre in der Hauptverhandlung anwesenden
Verteidiger verteidigen lassen wollten. Ohne
daß die Verteidiger gehört wurden, sind die
Berufungen jeweils verworfen worden. Ob-
wohl Abwesenheitsurteile nach der Konven-
tion grundsätzlich nicht ausgeschlossen sein
sollen, rügte der Gerichtshof in beiden Fällen
eine Verletzung des Art. 6 Abs. 3 Buchst. c
MRK. ”Nur” weil der Angeklagte in der Haupt-
verhandlung nicht anwesend ist, verliert er
nicht den Genuß des Rechts auf wirksame
VerteidigungXXXI. Es ist ein Gebot der Fair-
neß des gesamten Strafverfahrens, dem allein
anwesenden Verteidiger – auch im Rechtsmit-
telverfahren – die Gelegenheit in der Haupt-
verhandlung zu geben, seinen (u.U. unent-
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schuldigt) abwesenden Mandanten zu vertei-
digenXXXII. Der legitimen staatlichen Forde-
rung nach Anwesenheit des Angeklagten bei
der mündlichen Verhandlung kann durch an-
dere Maßnahmen als durch den Verlust des 
Rechts auf Verteidigung Nachdruck verliehen
werdenXXXIII.

Der Gerichtshof räumt damit dem Recht auf
anwaltliche Vertretung Priorität ein, auch
wenn der Angeklagte, aus welchen Gründen
auch immer, flüchtig istXXXIV. Der Verzicht
des Angeklagten auf Teilnahme an der Haupt-
verhandlung bedeutet damit nicht auch den
Verzicht, sich zu verteidigen. Die Überprü-
fung deutschen Prozeßrechts an diesen Maß-
stäben steht noch aus.

■ 70 Die Frage, ob die Garantien des Art. 6
MRK erst vom Zeitpunkt der Anklageerhe-
bung an gelten sollen, hat der Gerichtshof ein-
deutig verneint. Der Anspruch des Beschul-
digten auf Verteidigung besteht u. U. auch
schon zu einem früheren Zeitpunkt. Auch
wenn der Gerichtshof von der ”Miranda”-
Rechtsprechung des US Supreme Court noch
entfernt ist, billigte er in einer jüngeren Ent-
scheidung dem unmittelbar Verhafteten u. U.
dann einen Anspruch auf sofortige Hinzuzie-
hung eines Verteidigers zu, wenn diese Ver-
nehmung für das gesamte Verfahren entschei-
dend sein kannXXXV.

■ 71 Die Konstellation des Art. 6 Abs. 3
Buchst. c MRK geht von dem ”Normalfall” aus,
in dem der Angeklagte in der Lage sein soll,
seine Verteidigungsrechte selbst wahrzuneh-
men. Nur für diese Situation einer einfachen
Verteidigung konstituiert die Konvention das
Wahlrecht des Angeklagten zwischen einer
Selbstverteidigung einerseits und einer Ver-
teidigung durch einen Wahlverteidiger ander-
erseits. Während hier die Freiheit der Heran-
ziehung des Wahlverteidigers absolut ist,
hängt der Anspruch des Beschuldigten auf
Beistand eines Pflichtverteidigers von zwei
Voraussetzungen ab: Zum einen müssen ihm
die Mittel zur Bezahlung eines Verteidigers
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fehlen, zum anderen muß der Beistand des 
Pflichtverteidigers im Interesse der Rechts-
pflege erforderlich sein.

■ 72 Die Frage der Mittellosigkeit wird nach
der deutschen Strafprozeßordnung nicht zur
Voraussetzung der Beiordnung eines Pflicht-
verteidigers gemacht; insoweit scheint die ge-
setzliche Lage großzügiger zu sein. Macht ein
deutscher Angeklagter allerdings eine Verletz-
ung dieser Konventionsnorm geltend, muß er
entgegen der Thematisierung im nationalen
Verfahren bei der Beschwerde zusätzlich auf
seine Mittellosigkeit hinweisenXXXVI.

■ 73 Die Konvention verlangt bei Vorliegen
der Voraussetzungen, daß der Angeklagte –
zumindest für den Zeitraum seiner Mittel-
losigkeit – nicht mit den Kosten des Pflicht-
verteidigers belastet wird. Dem könnte die
übliche Kostenfolge einer Verurteilung 
nach deutschem Recht entgegenstehen. Der
Gerichtshof hat es jedoch für ausreichend er-
achtet, wenn allein durch Vollstreckungs-
schutzmaßnahmen sichergestellt ist, daß der
mittellose Verurteilte nicht mit diesen Kos-
ten belastet wirdXXXVII, ohne allerdings kon-
krete Kriterien für das Vorliegen der
Mittellosigkeit aufzustellen.

■ 74 Die zweite Voraussetzung einer Beiord-
nung ist Gegenstand eingehenderer Präzision
gewesen. In dem Fall QuaranterXXXVIII hat
der Gerichtshof bei der Feststellung einer Ver-
letzung des Art. 6 Abs. 3 Buchst. c MRK Kri-
terien für das ”Interesse der Rechtspflege”
an einem Beistand des Pflichtverteidigers auf-
gestellt, die weitgehend an die deutsche Dis-
kussion zu § 140 Abs. 2 StPO erinnern. Die
Schwere der strafbaren Handlung ist hierbei
ein Kriterium, wobei der Gerichtshof interes-
santerweise (bei einer tatsächlichen Verurtei-
lung zu 6 Monaten Freiheitsstrafe) auf die
denkbare Höchststrafe der vorgeworfenen Tat
rekurriert. Die Komplexität des Falles als Bei-
ordnungsvoraussetzung wurde trotz einfach
gelagerten Sachverhalts bereits mit der lauf-
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enden Bewährungszeit und der Drogenabhän-
gigkeit des Angeklagten begründet.

■ 75 Rechtsmittelverfahren, in denen ledig-
lich rechtliche Fragen zu erörtern sind, wer-
den vom Gerichtshof teilweise einschränkend
behandelt. So soll der inhaftierte Angeklagte
hier keinen Anspruch auf persönliche Vertei-
digung vor den Rechtsmittelgerichten haben.
Sich selbst darf er allerdings dann verteidigen,
wenn ihm aufgrund eines Rechtsmittels der
Staatsanwaltschaft eine Verschlechterung des
erstinstanzlichen Urteils drohtXXXIX.

Im Fall PakelliXL rügte der Gerichtshof es als
konventionswidrig, daß dem Revisionsführer
in einem deutschen Strafverfahren zwar zur
Formulierung der Revisionsbegründung ein
Pflichtverteidiger beigeordnet worden war,
nicht aber bei der Durchführung der – aus-
nahmsweise – anberaumten Hauptverhand-
lung vor dem BGH. Daß die sachkundige Dar-
legung von Rechtsfragen zwingend die Unter-
stützung eines Anwalts erfordert, bestätigte
der Gerichtshof in einem gegen Großbritan-
nien gerichteten FallXLI.

■ 76 Mit der Besonderheit der ”Zwangsver-
teidiger” hatte sich der Gerichtshof im Fall
CroissantXLII zu befassen. Er billigte in dieser
Entscheidung die Bestellung von Pflichtver-
teidigern auch gegen den Willen des Beschul-
digten, sofern dies sachlich gerechtfertigt ist
und nicht zu einer unzumutbaren Beeinträch-
tigung der Belange des Angeklagten führe.
Selbst die Gefahr, hierdurch zusätzliche Kos-
ten tragen zu müssen, verletze nicht die Kon-
ventionsrechte des Beschuldigten.

5. Benennung und Befragung von Zeugen

■ 77 Das Recht der Verteidigung gemäß Art.
6 Abs. 3 Buchst. d MRK stellt beispielhaft dar,
welche konkreten Auswirkungen das Prinzip
des fairen Verfahrens umfaßt. Ein wichtiger
Ausfluß dieses in Abs. 1 des Art. 6 allgemein
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formulierten Prinzips ist der der angelsäch-
sischen Rechtstradition entnommene Grund-
satz der ”Waffengleichheit”. Anklagebehörde
und Verteidigung sollen hinsichtlich ihrer Be-
einflussungsmöglichkeiten des Gerichts prin-
zipiell gleichgestellt werden. Für die Frage
des Zeugenbeweises in der Hauptverhandlung
trifft hierzu Art. 6 Abs. 3 Buchst. d MRK kon-
krete Regelungen. Auch bei diesen Normen
wird an angelsächsische Rechtstradition ange-
knüpft: Die Unterscheidung zwischen Belas-
tungszeugen und Entlastungszeugen ist den
kontinentaleuropäischen Rechtsordnungen
nicht geläufig. Dennoch hat in zahlreichen
Entscheidungen der Gerichtshof keinen Zwei-
fel daran gelassen, daß auch diese Rechtsord-
nungen in ihrer Gesamtheit der Realisierung
der Idee der Waffengleichheit stets Rechnung
tragen müssen.

■ 78 Allerdings ließ der Gerichtshof stets be-
sondere Vorsicht walten, wenn er die Gesamt-
heit innerprozessualer Regelungen zu Zeu-
genladungen und Zeugenvernehmungen am
Maßstab des Art. 6 Abs. 3 Buchst. d MRK zu
messen hatte. Abgewogene Regelungen be-
züglich der Zulässigkeit von Beweismitteln in
den nationalen Rechten haben den Gerichts-
hof niemals veranlaßt, eine konventions-
widrige Gesetzeslage festzustellen.
Einschränkungen von Vernehmungs- und
Ladungsrechten der Verteidigung wurden
häufig als hinnehmbar betrachtet, da sie
durch Rechte der Verteidigung an anderen
Stellen ausgeglichen werden konnten. Insge-
samt mißt der Gerichtshof dem nationalen
Gesetzgeber einen weiten Ermessensspiel-
raum bei der Wahl der Regelung einer Be-
weisaufnahme in der Hauptverhandlung zu.
Erst recht legt sich der Gerichtshof Beschrän-
kungen auf, wenn er eine konkrete strafge-
richtliche Beweisaufnahme und -bewertung
zu würdigen hat. Letztlich wird nur eine Art
Mißbrauchskontrolle geübt.

Der Gerichtshof hat sich allerdings nicht ge-
hindert gesehen, in Fällen besonders offen-
sichtlicher Ignoranz von Gerichten gegenüber
Beweisbegehren der Verteidigung ausnahms-
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weise eine Konventionswidrigkeit festzustel-
len. So hatte beispielsweise im Fall Vidal ./.
BelgienXLIII das Berufungsgericht den in ers-
ter Instanz freigesprochenen Angeklagten
ohne Vernehmung von Zeugen zu einer Frei-
heitsstrafe von 3 Jahren verurteilt. In der Be-
rufungsverhandlung hatte die Verteidigung
die Ladung von 4 Entlastungszeugen bean-
tragt, die seine Unschuld hätten beweisen sol-
len. Diese waren offensichtlich im Urteil des
Berufungsgerichts nicht einmal erwähnt wor-
den.

■ 79 Die besonderen Anwendungsprobleme
des Art. 6 Abs. 3 Buchst. d MRK zeigen sich
in einer wiederholt zu entscheidenden Fall-
konstellation, bei der die Strafgerichte auf
Zeugenaussagen des Ermittlungsverfah-
rens zurückgriffen, ohne daß diese Zeugen
trotz ausdrücklichen Begehrens des Angeklag-
ten in der Hauptverhandlung erschienen
waren.

Ein wichtiger Faktor dafür, keine Konven-
tionswidrigkeit in diesen Fällen festzustellen,
war regelmäßig die vom Gericht und den Be-
hörden nicht verschuldete Unmöglichkeit, den
Zeugen tatsächlich vor Gericht zu bringen.
War ein in erster Instanz vernommener Zeuge
in der zweiten Instanz aufgrund von Krank-
heit nicht vernehmungsfähig, war allein das
Verlesen seiner Aussage erster Instanz kein
Verstoß gegen VerteidigungsrechteXLIV.

■ 80 Im Fall ArtnerXLV rügte der Beschwer-
deführer, daß er niemals die Möglichkeit hat-
te, die in der Hauptverhandlung nicht erschie-
nene Belastungszeugin zu befragen. Diese
Zeugin war trotz aller Bemühungen der Poli-
zei während des Laufs der Hauptverhandlung
nicht ausfindig zu machen gewesen. In Ver-
bindung mit der Tatsache, daß die Verurtei-
lung des Angeklagten aufgrund anderweitig-
en ergänzenden Urkundenbeweises erfolgte,
stellte der Gerichtshof keine Konventionsver-
letzung fest.
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■ 81 Welch hohen Stellenwert das unmittel-
bare Fragerecht der Verteidigung für den Ge-
richtshof hat, war bereits in einer früheren
Entscheidung ausgearbeitet wordenXLVI. Der
Angeklagte war u. a. aufgrund der Verlesung
von Zeugenaussagen verurteilt worden. Bei
diesen Zeugen handelte es sich um nahe An-
gehörige, die von ihrem Zeugnisverweige-
rungsrecht in der Hauptverhandlung Gebrauch
machten. Nach deutschem Recht wäre zwar
eine derartige Verlesung bereits unzulässig,
dies wird allerdings von dem Gerichtshof
nicht grundsätzlich als konventionswidrig be-
anstandet. Eine Verletzung des Art. 6 Abs. 3
Buchst. d MRK sah der Gerichtshof jedoch als
gegeben an, weil der Angeklagte weder in der
Hauptverhandlung noch zu einem früheren
Zeitpunkt im Ermittlungsverfahren Gelegen-
heit hatte, Fragen an die Belastungszeuginnen
zu stellen. Dabei berücksichtigte der Gerichts-
hof auch, daß die Verurteilung auch auf ande-
re Beweismittel gestützt worden war. Aus-
reichend war jedoch die Erkenntnis, daß die
Verurteilung ”hauptsächlich” auf den verle-
senen Aussagen beruhte.

■ 82 Beruht das fehlende Erscheinen des
Zeugen vor Gericht nicht auf der Hilflosigkeit
von Exekutive und Gericht, sondern wird be-
wußt die Anonymität der Zeugen auch im
Verfahren geschützt, sind die Grenzen einer
Verletzung des Art. 6 Abs. 3 Buchst. d MRK
schnell erreicht. Bahnbrechend war insoweit
die Entscheidung im Fall Kostovski ./. Nieder-
landeXLVII, die wegen ihrer Bedeutung auch
in Deutschland veröffentlicht wurdeXLVIII.
In diesem Fall waren Verurteilungen erfolgt,
die sich ausschließlich auf die Verlesung von
Aussagen von Zeugen stützten, welche im
Ermittlungsverfahren anonym vernommen
worden waren. Die Verteidigung hatte Gele-
genheit, die Vernehmungsbeamten und den
Vernehmungsrichter zu vernehmen, darüber
hinaus hatte sie Gelegenheit, dem anonymen
Zeugen schriftliche Fragen durch die Verneh-
mungspersonen vorlegen zu lassen. Dies sah
der Gerichtshof jedoch nicht als ”geeigneten
Ersatz für eine direkte Beobachtung” an. Ist
der Verteidigung die Identität der Person, die
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sie befragen will, nicht bekannt, so hat sie
kaum die Möglichkeit vorzutragen, daß diese
Person voreingenommen, feindselig oder un-
glaubwürdig sei. Die Verteidigung war daher
konventionswidrig beschränkt.

■ 83 Im Fall Windisch ./. ÖsterreichXLIX ver-
tiefte und ergänzte der Gerichtshof seine
Rechtsprechung. Herr Windisch war wegen
Diebstahls zu einer dreijährigen Freiheits-
strafe verurteilt worden. Die Verurteilung war
ausschließlich auf die angebliche Wieder-
erkennung durch Zeuginnen bei einer ver-
deckten Gegenüberstellung gestützt; diese
Zeuginnen blieben anonym, ihre Erkenntnisse
wurden durch deren Vernehmungsbeamte in
die Hauptverhandlung eingeführt.

Der Gerichtshof rügte dies als konventions-
widrig. Grundsätzlich müssen alle Beweise
in Gegenwart des Angeklagten in öffentlicher
Verhandlung mit Blickrichtung auf eine kon-
tradiktorische Argumentation erhoben wer-
den. Hierzu gehöre eine unmittelbare Zeugen-
befragung. In der Hauptverhandlung konnte
die Verteidigung hinsichtlich der Angaben der
beiden Frauen Fragen an die drei mit den Er-
mittlungen befaßten Vernehmungsbeamten
stellen. Darüber hinaus hätte der Beschwerde-
führer schriftliche Fragen an die Frauen rich-
ten können, falls er dies bei der Hauptverhand-
lung beantragt hätte. Diese Möglichkeiten
können jedoch keineswegs das Recht ersetz-
en, Belastungszeugen direkt vor dem erken-
nenden Gericht zu befragen. Im Hinblick auf
die Unkenntnis der Identität der Zeuginnen
sah sich die Verteidigung einem ”nahezu un-
übersteiglichen Hindernis” gegenüber: Es
waren ihr die notwendigen Informationen ge-
nommen, die es ihr ermöglicht hätten, die Ver-
läßlichkeit der Zeugen einer Überprüfung zu
unterziehen oder ihre Glaubwürdigkeit in
Zweifel zu ziehen.

■ 84 In dieselbe Richtung argumentierte der
Gerichtshof in einer anderen EntscheidungL,
in der der Angeklagte im Ergebnis zu einer
Freiheitsstrafe von 8 Jahren verurteilt wurde,
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ohne daß er in der Hauptverhandlung jemals
Gelegenheit hatte, die anonym gebliebenen
Zeugen zu befragen. Diese Zeugen, Rausch-
giftkonsumenten und angebliche Freunde, die
aus Gründen der Eigensicherung anonym
bleiben wollten, hatten den Angeklagten des
Drogenhandels bezichtigt. Diese Zeugnisse
bildeten die einzige Grundlage für die Verur-
teilung des Beschwerdeführers.

■ 85 Daß in extremen Ausnahmefällen ein
Recht der Zeugen auf Anonymität Vorrang vor
dem Verteidigungsrecht haben könnte, führ-
te der Gerichtshof in einer – nicht in Deutsch-
land veröffentlichten – Entscheidung vom 26.
3.1996 (Doorson ./. NL) aus. Ein solcher Vor-
rang setzt allerdings stets konkrete Leibes-
oder Lebensgefahr des Zeugen bei seinem
Erscheinen in der Hauptverhandlung voraus.

■ 86 Alle bislang zitierten Entscheidungen
beschäftigen sich mit dem ”zivilen” Zeugen.
Differenzierungen nimmt der Gerichtshof vor,
wenn es sich bei dem anonymen Zeugen um
einen Angehörigen der Polizei handelt. Der
polizeiliche Zeuge hat eine sehr viel weiter-
gehende Pflicht, mögliche persönliche Gefähr-
dungen durch öffentliche Zeugenaussagen
zugunsten der Verteidigungsrechte hinzuneh-
menLI.

Im Fall Lüdi ./. SchweizLII war der Beschwer-
deführer aufgrund der mittelbaren in die
Hauptverhandlung eingeführten Angaben ei-
nes V-Mannes ”Toni” verurteilt worden. Der
Gerichtshof bejahte eine Konventionsverletz-
ung, weil zwar der Untersuchungsrichter,
nicht aber der Angeklagte die Gelegenheit hat-
te, ”Toni” in einer unmittelbaren Vernehmung
zu befragen. Der Gerichtshof zeigt jedoch vor-
sichtig die Möglichkeit – z. B. bei Anonymi-
sierung im Gerichtssaal – auf, trotz des
Einsatzes von anonymen V-Leuten die Vertei-
digungsrechte zu wahren. In jedem Fall muß
zur Realisierung der Verteidigungsrechte ei-
ne unmittelbare Befragung erfolgen, die auch
die körperlichen Reaktionen des Zeugen bein-
haltetLIII.
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Interessant ist die Entscheidung im Hinblick
auf die entgegenstehende deutsche Spruch-
praxis. So wurde die Konventionswidrigkeit
festgestellt, obwohl das Urteil letztendlich auf
einem Geständnis des Angeklagten beruhte.
Dieses Geständnis war aber erst abgelegt wor-
den, nachdem dem Beschuldigten im Ermitt-
lungsverfahren Aufzeichnungen von über-
wachten Telefongesprächen vorgelegt worden
waren, ohne daß der Beschuldigte im gesam-
ten Verfahren Möglichkeiten gehabt hatte, die-
se Aufzeichnungen zu überprüfen oder anzu-
zweifeln.

6. Kostenloser Beistand durch
Dolmetscher

■ 87 Die Regelungen für die Beiziehung ei-
nes Dolmetschers sind im deutschen Strafpro-
zeßrecht nur sehr unvollständig geregelt. Den
Vorgaben der MRK kommt daher in diesem
Zusammenhang eine besondere Bedeutung
zuLIV. Daß die Beiziehung eines Dolmet-
schers – wenn die Voraussetzungen gegeben
sind – ”unentgeltlich” ist, sollte nach dem
Wortlaut des Art. 6 Abs. 3 Buchst. e MRK klar
sein. Dennoch hatte der deutsche Gesetzge-
ber den Angeklagten im Fall der Verurteilung
auch mit den Dolmetscherkosten belastet. Es
bedurfte insoweit einer ausdrücklichen Rich-
tigstellung des GerichtshofsLV.

Daß mit der Unentgeltlichkeit nicht nur eine
vorläufige Kostenregelung verbunden ist, hat
der deutsche Gesetzgeber zwischenzeitlich
akzeptiert. Nr. 1904 des Kostenverzeichnisses
des Gerichtskostengesetzes bestimmt, daß
auch im Falle der Verurteilung der Angeklag-
te nicht mit den Dolmetscherkosten zu belas-
ten ist.

■ 88 Wann die Voraussetzungen für die Bei-
ziehung eines Dolmetschers im Einzelfall ge-
geben sind, hatte der Gerichtshof bislang
nicht zu entscheiden. Es ist die jeweilige Auf-
gabe des Strafgerichts festzustellen, ob der
Angeklagte die Verhandlungssprache nicht
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versteht oder sich nicht darin ausdrücken
kann. Einzelnen Fallentscheidungen ist je-
doch zu entnehmen, daß die Notwendigkeit
der Beiziehung eines Dolmetschers offen-
sichtlich sehr weit gezogen wird. Im Fall ei-
nes kolumbianischen Angeklagten vor einem
schweizer Gericht ging der Gerichtshof wie
selbstverständlich von der Notwendigkeit
einer Beiziehung in einer Hauptverhandlung
aus, der der Angeklagte ”nur sehr bedingt”
habe folgen könnenLVI.

■ 89 In derselben Entscheidung wird auch
der Umfang der notwendigen Beiziehung ei-
nes Dolmetschers erläutert. Prinzipiell ist die
Übersetzung aller für die Verteidigung we-
sentlichen Vorgänge erforderlich. Das gilt für
Schriftstücke zur Vorbereitung der Verteidi-
gung ebenso wie für die wesentlichen Vorgän-
ge in der Hauptverhandlung selbst. Nach der
Praxis des Gerichtshofs besteht grundsätzlich
ein Anspruch auf Übersetzung aller Schrift-
stücke und mündlichen Äußerungen, auf de-
ren Verständnis der Angeklagte angewiesen
ist, um in den Genuß eines fairen Verfahrens
zu kommen. Dazu gehören in der Regel die
Anklageschrift, die Instruktion des Verteidi-
gers und die wesentlichen Vorgänge der
mündlichen Hauptverhandlung. Je nach den
Umständen des konkreten Falles können aber
weitere Verfahrensbestandteile hinzukommen.
Zu denken ist etwa an die Befragung von
Zeugen. Wichtig erscheinende prozedurale
Vorgänge und Akten müssen demnach – auf
entsprechenden Antrag des Angeschuldigten –
übersetzt werden. Dies gilt insbesondere für
Verfahrensabschnitte, an denen der Ange-
schuldigte einen Anspruch auf aktive Teilnah-
me hat. Ein pauschaler Grundrechtsanspruch
auf Simultanübersetzung der ganzen Haupt-
verhandlung, der von Amts wegen durchzu-
setzen wäre, besteht dagegen ebensowenig
wie ein Anspruch des anwaltlich vertretenen
Angeschuldigten auf Übersetzung des Straf-
urteils in die eigene Muttersprache.

■ 90 Der Gerichtshof hatte bislang noch kei-
ne Gelegenheit, darüber zu entscheiden,
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inwieweit ein Dolmetscher bei internen
Verterdigungsgesprächen hinzuzuziehen
ist. Literatur und nationale Rechtsprechung
gehen allerdings wie selbstverständlich davon
aus, daß eine wirksame Verteidigung und
damit ein faires Verfahren ohne ein vorberei-
tendes Verteidigergespräch nicht denkbar ist,
eine Hinzuziehung eines Dolmetschers daher
selbstverständlicher Inhalt der Garantie
istLVII. Bei der Auslegung gehen nationale
Gerichte häufig davon aus, daß bezüglich der
Erstattungsfähigkeit von Dolmetscherkosten
insoweit zwischen Pflichtverteidigern und
Wahlverteidigern zu unterscheiden sei. Dies
findet in der Konvention keine Stütze. Sinn
der Garantie des Art. 6 Abs. 3 Buchst. e MRK
ist es, Ungleichbehandlungen zwischen Ange-
klagten, die die Gerichtssprache beherrschen,
und solchen, die ihrer nicht mächtig sind, zur
Durchführung eines fairen Verfahrens zu ver-
hindern. Dieses Gebot läßt keinen Raum für
das Entscheidungskriterium einer notwendi-
gen oder nicht notwendigen VerteidigungLVIII.

7. Fair-Trial

■ 91 Wie ein roter Faden zieht sich durch die
Rechtsprechung des Gerichtshofs, daß das
Recht auf ein faires Verfahren das Kernstück
sämtlicher Verfahrensgarantien des Art. 6
MRK darstellt. Die einzelnen in Abs. 3 des
Art. 6 MRK angeführten Rechte stellen nur
beispielhaft und keinesfalls abschließend die
Auswirkungen dieses Grundsatzes dar. Der
Grundsatz selbst wird in Art. 6 Abs. 1 Satz 1
MRK formuliert, wonach jedermann einen An-
spruch darauf hat, ”daß seine Sache in billi-
ger Weise” gehört wird. Daß sich hinter dieser
zurückhaltenden deutschen Übersetzung ein
prozessualer Grundsatz verbirgt, macht eher
die englische Formulierung ”a fair hearing”
deutlich.

■ 92 Dieses tragende Verfahrensprinzip wird
auch von der deutschen Rechtsprechung ohne
Einschränkungen anerkannt. Das Bundesver-
fassungsgericht leitet es aus Art. 20 Abs. 3 GG
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ab. Bedeutung und Gehalt dieses Prinzips
stehen allerdings in eklatantem Gegensatz
zur Ausprägung seines konkreten Inhalts. Die
Gefahr des Abgleitens in eine unverbindliche
Allgemeinfloskel wird daher häufig beschwo-
renLIX. Einigkeit besteht, daß ”fair trial” all-
gemein ein rechtsstaatliches, justizförmiges
und am Leitgedanken der Gerechtigkeit
orientiertes Verfahren fordert.

■ 93 Daß diese allgemeinen Formulierungen
nicht Grundlage einer Überprüfung durch den
Gerichtshof sein können, macht dessen Recht-
sprechung deutlich. Nur in den seltensten Fäl-
len zieht sich der Gerichtshof auf diesen allge-
meinen Grundsatz zurück. Regelmäßig werden
andere konkrete Ausprägungen – insbesonde-
re die Formulierung des Abs. 3 des Art. 6
MRK – zur Interpretation mit herangezogen.
Ob ein Verfahren in seiner Gesamtheit ”ge-
recht” war, beurteilt der Gerichtshof stets in
einer Gesamtbetrachtung sämtlicher Aspekte
der allgemeinen Verfahrensregelungen sowie
der konkreten Fallproblematik. Konturen hat
das Fairneßgebot der Rechtsprechung des Ge-
richtshofs allerdings erst anhand bestimmter
Fallgruppen erlangt, die unter den Stichwor-
ten Waffengleichheit, Anspruch auf rechtliches
Gehör und Anwesenheit in der Hauptverhand-
lung sowie dem Anspruch auf eine kontra-
diktorische Beweisaufnahme zusammenge-
faßt werden können.

a) Das Prinzip der Waffengleichheit

■ 94 Der etwas martialisch klingende Aus-
druck verdeutlicht ein Gerechtigkeitsprinzip
des englischen Parteiprozesses: Beide Seiten,
der Ankläger und der Verteidiger, müssen vor
dem Gericht dieselben Chancen haben, ihre
prozessualen Anliegen vorzubringen. Sie
müssen vergleichbare Äußerungs-, Informa-
tions- und Antragsrechte besitzen. Chancen-
gleichheit bedeutet zwar keine Identität von
Verfahrensrechten. Die Verfahrensordnungen
müssen jedoch stets der Verteidigung die
Chance erhalten, die Rechte zumindest in 
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ähnlicher Weise effektiv auszuüben wie die
Staatsanwaltschaft.

■ 95 Läßt sich die Gleichheit der Chancen in
einem Parteiprozeß angelsächsischer Prägung
eher formal verstehen, ist dieser Grundsatz
auf eine Rechtsordnung, bei der die Staatsan-
waltschaft die vorbereitenden und häufig ge-
heimen Ermittlungen führen kann, nur be-
dingt anwendbar. Die Realisierung der Idee
der Chancengleichheit muß jedoch auch in
diesem System gefunden werden. Die Ver-
schiedenheiten der grundsätzlichen Aufgaben
von Staatsanwaltschaft und Verteidigung sind
offenbar. Die hierauf beruhenden wesensmä-
ßigen Unterscheidungen bei der Ausübung
von Rechten verstoßen nicht gegen das Gebot
der Chancengleichheit. Eine Benachteiligung
der Verteidigung ist insbesondere im Ermitt-
lungsverfahren systemimmanent. Ausdrück-
lich hat der Gerichtshof betont, daß auch im
Ermittlungsverfahren das Prinzip der Waffen-
gleichheit jedenfalls beim gerichtlichen Haft-
prüfungsverfahren zu gelten habeLX.

Vor Gericht selbst lassen sich derartige Diffe-
renzierungen im Verfahrensablauf nur noch
selten als im Einklang mit dem Prinzip der
Chancengleichheit begründen. Hier hat der
Gerichtshof mehrfach Verfahrensweisen na-
tionaler Rechtsordnungen gerügt, in denen
schon aus formalen Gründen – beispielswei-
se in Rechtsmittelinstanzen – die Staatsan-
waltschaft den Vorteil von Stellungnahmen
hatte, der der Verteidigung versagt bliebLXI.

b) Rechtliches Gehör

■ 96 Neben der Gleichbehandlung mit dem
”Gegner” ist selbstverständlicher Gehalt des
fair-trial-Prinzips, daß dem Angeklagten vor
den entscheidenden Gerichten rechtliches Ge-
hör gewährt wird. Voraussetzung der Ausü-
bung des rechtlichen Gehörs ist zum einen die
Information, wie sie beispielsweise in Art. 6
Abs. 3 Buchst. a MRK konkretisiert wird. Zum
anderen wird dem Prinzip des fair trial der
generelle Anspruch des Angeklagten entnom-
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men, Gelegenheit zur tatsächlichen und zur
rechtlichen Äußerung zu erhalten. Neben der
Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen, be-
steht das Recht, vom Gericht auch tatsächlich
gehört zu werdenLXII.

c) Anwesenheitsrecht in der
Hauptverhandlung

■ 97 Die Möglichkeit, das rechtliche Gehör
auszuüben und sich entsprechend Art. 6 Abs.
3 Buchst. c MRK selbst zu verteidigen, setzt
die Anwesenheit des Angeklagten in der
Hauptverhandlung voraus. Wenngleich dieses
Recht nicht ausdrücklich in der MRK formu-
liert ist, leitet der Gerichtshof dies ebenfalls
aus dem Anspruch des Angeklagten auf ein
faires Verfahren ab.

Das grundsätzliche Recht des Angeklagten auf
Teilnahme an der Verhandlung fixierte der
Gerichtshof in seiner Entscheidung Colozza ./.
ItalienLXIII. Auch wenn der Angeklagte in der
Hauptverhandlung durch einen Verteidiger
vertreten ist, setzt eine effektive Verteidigung
nach Ansicht des Gerichtshofs voraus, daß
Feststellungen des Strafrichters zu Schuld
und Strafe nur getroffen werden können, wenn
der Angeklagte die Möglichkeit hatte, sich in
der Hauptverhandlung persönlich einzulas-
sen. Das gilt ebenso für eine Berufungshaupt-
verhandlungLXIV.

■ 98 Unabhängig von der möglichen Ver-
pflichtung des Angeklagten zum Erscheinen
vor Gericht, das durch das Aufklärungsinte-
resse des Gerichts geprägt sein kann, formu-
liert der Gerichtshof damit ein Teilhaberecht
des Angeklagten durch Anwesenheit. Dies
hat allerdings keinen absoluten Rang. Das
Recht auf Anwesenheit ist dann nicht verletzt,
wenn Angeklagter oder Verteidiger dieses
Recht hätten wahrnehmen können, es aber
aufgrund Verzichts tatsächlich nicht wahrge-
nommen hatten. Insoweit legt der Gerichts-
hof Angeklagtem und Verteidiger eine gewis-
se Sorgfaltspflicht dafür auf, daß dem Gericht
in anhängigen Verfahren die ladungsfähige
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Anschrift bekannt ist und amtliche Schrift-
stücke dem Angeklagten auch tatsächlich zur
Kenntnis gelangenLXV. Letztlich verlangt die
Wahrung der Rechte des Angeklagten jedoch
stets eine ordnungsgemäße Ladung des Ge-
richts. Noch in einer Entscheidung vom 19.2.
1996 stellte der Gerichtshof eine Verletzung
von Art. 6 Abs. 1 MRK fest, da der Verurteil-
te, der in erster Instanz freigesprochen war,
nicht ordnungsgemäß in der Berufungsinstanz
geladen worden war; lediglich sein Verteidi-
ger hatte ihn über die Verhandlung verstän-
digt und gleichzeitig zu verstehen gegeben,
daß sein persönliches Erscheinen nicht erfor-
derlich seiLXVI.

■ 99 Den Zusammenhang zwischen der not-
wendigen Ladung und Rückschlüssen auf ei-
nen Verzicht des Angeklagten auf Teilnahme
am Verfahren behandelte der Gerichtshof in
einer Entscheidung F. C. B. ./. ItalienLXVII. Es
wurde eine Verletzung des Art. 6 Abs. 1 MRK
festgestellt: Das Berufungsgericht hatte das
Rechtsmittel des Angeklagten allein deswe-
gen verworfen, weil er nicht anwesend war;
das Gericht hatte allerdings gewisse Anhalts-
punkte dafür, daß den Angeklagten die La-
dung deswegen nicht erreicht hatte, weil er
sich in den Niederlanden in Haft befand.

Ausnahmen vom Anwesenheitsrecht des An-
geklagten sollen allenfalls für Revisionsver-
fahren gelten. Droht in diesen Verfahren dem
Angeklagten allerdings eine reformatio in
peius, so kann die Verhandlung nur in seiner
Gegenwart stattfinden.

■ 100 Die Durchführung eines vollständigen
Strafverfahrens in Abwesenheit des Ange-
klagten schließt der Gerichtshof nicht völlig
aus. Für ein solches Verfahren muß jedoch ein
besonderes öffentliches Interesse sprechen.
Darüber hinaus muß dieses Verfahren die
Möglichkeit eines Wiederaufnahmeantrages
durch einen verurteilten Angeklagten vorseh-
en. In einem vom Gerichtshof letztendlich
nicht entschiedenen Fall hatte die Kommis-
sion die Verletzung des Anspruchs auf recht-
echtskonvention             29 von 46  Seiten



liches Gehör angenommen, da ein solches
Wiederaufnahmeverfahren in Griechenland
vom Nachweis des Angeklagten abhing, daß
eine ordnungsgemäße Ladung möglich war
und durch fehlerhaftes Vorgehen der Justiz-
behörden unterblieben seiLXVIII. Vergleich-
bare Überlegungen hatten den Gerichtshof
veranlaßt, im Fall Hennings das deutsche
Strafbefehlsverfahren nicht als grundsätzlich
konventionswidrig zu kritisierenLXIX. Der
deutsche Beschwerdeführer hatte die Ein-
spruchsfrist gegen den Strafbefehl versäumt
und sich darauf berufen, daß er zwar zum Zu-
stellungszeitpunkt zu Hause gewesen sei, sei-
ne verreiste Ehefrau jedoch den Schlüssel
zum Briefkasten mitgenommen hatte. Der Be-
schwerdeführer hatte allerdings nicht einmal
die Möglichkeit eines Wiedereinsetzungsan-
trags wahrgenommen.

Daß die effektive Verteidigungsausübung in
der Hauptverhandlung voraussetzt, daß der
Angeklagte zur Teilnahme in geistiger und
körperlicher Hinsicht fähig ist, bestätigte die
Kommission im Fall Mielke ./. Deutsch-
landLXX. Verhandlungsfähigkeit ist Ausfluß
des fair trial. Der Angeklagte muß auch kör-
perlich in der Lage sein, seine Interessen in
und außerhalb der Hauptverhandlung ver-
nünftig wahrzunehmen, die Verteidigung in
verständiger und verständlicher Weise zu füh-
ren sowie Prozeßerklärungen abzugeben und
entgegenzunehmen.

d) Faire Beweisaufnahme

■ 101 Der Grundsatz der Fairneß des Verfah-
rens beeinflußt auch die Verpflichtung des Ge-
richts bezüglich Art und Umfang der Beweis-
aufnahme. Unmittelbar aus dem Grundsatz
der Waffengleichheit leitet der Gerichtshof das
Prinzip der kontradiktorischen Beweisauf-
nahme ab. Fälle, in denen der Gerichtshof das
Fehlen des Erscheinens von Zeugen in der
Hauptverhandlung rügte, sind oben im Zu-
sammenhang mit dem Recht auf Zeugenla-
dung (Art. 6 Abs. 3 Buchst. d MRK) bereits
angeführt worden.
Darüber hinaus hält sich allerdings der Ge-
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richtshof bei seiner Kritik an den nationalen
Regeln der Beweiserhebung zurück. Der Kon-
vention selbst wird kein umfassender An-
spruch des Angeklagten entnommen, daß
sämtliche angebotenen Beweise auch erhoben
werden müssen. Dem Gericht wird grundsätz-
lich ein Ermessensspielraum bei der Entschei-
dung zugebilligt, ob die Beweisaufnahme im
Hinblick auf die zu treffenden Entscheidung-
en erheblich ist.

■ 102 Verstöße gegen die Fairneßregeln wur-
den lediglich dann festgestellt, wenn die Ver-
urteilung unter Verwendung mißbräuchlich
erlangter Beweismittel erfolgte. Hier hat der
Gerichtshof in einer bedeutsamen, leider
nicht ins Deutsche übersetzten Entscheidung
ein spanisches Gerichtsurteil kritisiert, in
dem angebliche Geständnisse durch Folter
erpreßt worden sein sollen und die einzige be-
lastende Aussage des nicht in der Hauptver-
handlung erschienenen Zeugen ebenfalls in
Polizeigewahrsam in Abwesenheit von Ver-
teidigern zustande kamLXXI. Im übrigen wa-
ren Entscheidungen des Gerichtshofs stets
von den Besonderheiten der einzelnen Fälle
geprägt, in denen beispielsweise die Zulässig-
keit eines heimlich aufgenommenen Tonban-
des als Beweismittel nicht generell verneint
wurde oder ein Anspruch auf Verwendung
eines Lügendetektors dem Angeklagten ver-
weigert wurde. Daß eine Verurteilung nur auf
der Basis von Indizienbeweisen erfolgte, ist
für sich allein genommen ebenfalls nicht kon-
ventionswidrig. Ein Verstoß gegen den Grund-
satz des fair trial stellt der Einsatz von Lock-
spitzeln der Polizei dar, die einen bislang
unbestraften Bürger erstmalig zu einer Straf-
tat animieren. Ihre ”Ergebnisse” sind im
Prozeß nicht verwertbar. Der entgegen die-
ser Grundsätze verurteilte Beschwerdefüh-
rer wurde vom Gerichtshof für die gesamte
Dauer seiner Haft entschädigtLXXII.
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e) Weitere Auswirkungen des fair-trial-
Prinzips

■ 103 Ohne daß sich bislang konkrete Fall-
gruppen herausgeschält haben, stützt sich die
Kommission in zahlreichen anderen Entschei-
dungen maßgeblich auf den Grundsatz des
fairen Verfahrens.

■ 104 Sie entnimmt dem Prinzip eine Art
Fürsorgepflicht des Gerichts, wonach dieses
sogar gehalten ist, unsachliche Einwirkungen
anderer Verfahrensbeteiligter auf den Prozeß
zu unterbinden, möglicherweise sogar einer
Beeinflussung von Schöffen durch eine heftige
Pressekampagne entgegenzuwirkenLXXIII.
Der Strafrichter hat auch zu vermeiden, daß
der Angeklagte – und sei es durch das Verhal-
ten anderer Verfahrensbeteiligter – in eine
Zwangslage gerät, die die Ausübung seiner
Rechte erheblich beeinträchtigt. Der Ange-
klagte muß stets die Gelegenheit haben, die
ihm zugebilligten Verfahrensrechte auch ohne
Beschränkungen wahrnehmen zu können.

■ 105 Ebenfalls nach Ansicht der Kommis-
sion soll ein Anspruch auf Protokollierung der
Verhandlung nicht aus dem Prinzip des fair
trial abgeleitet werden könnenLXXIV; demge-
genüber wird von ihr bereits seit langer Zeit
eine Verletzung des Anspruchs auf ein faires
Verfahren für den Fall gerügt, daß die Be-
gründung einer Entscheidung entweder
vollständig fehlt oder so unvollständig ist, daß
das Recht auf Einlegung eines Rechtsmittelbe-
helfes faktisch entwertet wird. Dem hat sich
nun der Gerichtshof in einer jüngeren Ent-
scheidungLXXV angeschlossen. Auch wenn
der Gerichtshof nach wie vor den nationalen
Gerichten Freiheiten bei Umfang und Aus-
wahl der Urteilsbegründung zubilligt, stellt er
in dieser Entscheidung die Forderung auf, daß
die Gründe zumindest derart ausreichend
deutlich sind, daß eine wirksame Ausübung
des Berufungsrechts möglich wird.
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■ 106 Das Recht des Angeklagten zu
schweigen und sich nicht belasten zu müs-
sen, ist nicht ausdrücklicher Bestandteil des
Konventionstextes. Der Gerichtshof leitet die-
ses Recht ebenfalls aus dem Anspruch auf ein
faires Verfahren abLXXVI. Das Recht, sich
nicht selbst belasten zu müssen, stellt nach
Ansicht des Gerichtshofs sogar das Herzstück
des Konzeptes des fairen Verfahrens dar, wes-
halb es auch durch außerstrafprozessuale Mit-
wirkungspflichten nicht ausgehebelt werden
darfLXXVII. Allerdings scheint nach einer be-
merkenswerten Ansicht des Gerichtshofs ei-
ne negative Schlußfolgerung des Gerichts aus
dem Schweigen des Angeklagten nicht völlig
ausgeschlossen.

8. Öffentlichkeit der Hauptverhandlung

■ 107 Daß die Hauptverhandlung in Straf-
sachen öffentlich ist, d. h. für jederman zu-
gänglich, entspricht der Rechtstradition der
Konventionsstaaten. Mit Abschaffung der Ge-
heimjustiz sollte eine Kontrolle des Verfah-
rens durch die Öffentlichkeit gewährleistet
sein. Willkür der Justiz sollte allein durch die-
se institutionalisierte Kontrolle vermieden
werden.

In der Ausprägung des Konventionstextes und
der interpretierenden Rechtsprechung gehen
die Regelungen nicht über das deutsche Ge-
setz hinaus. In mehreren Entscheidungen hat
der Gerichtshof sowohl den Verzicht des An-
geklagten auf die Öffentlichkeit der Verhand-
lung (wie z. B. beim fehlenden Einspruch im
Strafbefehlsverfahren) für ebenso konven-
tionsgemäß erklärt wie Beschränkungen der
Öffentlichkeit durch die äußeren Umstände
des Gerichtssaales. Das Verbot der filmischen
Aufnahmen des Prozesses ist ebenso kon-
ventionsgemäß wie das Verbot, eine laufende
Verhandlung im Fernsehen in Ausschnitten
wortgetreu nachzuspielenLXXVIII. Einschrän-
kungen der Öffentlichkeit in der Rechtsmittel-
instanz sollen zulässig sein, wenn die Öffent-
lichkeit bei der ersten Tatsacheninstanz in
vollem Umfang gewährleistet war.
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■ 108 Die ausdrücklichen in Abs. 1 des Art.
6 MRK angeführten Ausnahmen, bei denen
die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden
kann, knüpfen ebenfalls an allgemeine inner-
staatliche Regelungen an. Zumindest zeitwei-
se darf das Strafgericht ohne die Öffentlich-
keit verhandeln, wenn öffentliche Interessen
oder die Interessen Jugendlicher und des Pri-
vatlebens der Beteiligten entgegenstehen. Die
entgegenstehenden ”Interessen der Gerechtig-
keit” scheinen weitergehende Ausschlüsse als
die nach dem GVG zuzulassen; insoweit liegt
allerdings bislang keine interpretierende
Rechtsprechung des Gerichtshofs vor.

9. Entscheidung in angemessener Frist

■ 109 Das Beschleunigungsgebot ist konsti-
tuierendes Element der Strafprozeßordnung-
en der Vertragsstaaten. Selten wird dies ge-
setzlich formal fixiert. Die Konvention knüpft
in ihrem Text an diese Tradition an und for-
muliert zumindest die Zielvorstellung eines
rechtsstaatlichen Gerichtsverfahrens. Gerade
Strafverfahren stellen für den betroffenen Be-
schuldigten eine erhebliche Belastung dar.
Trotz der Verpflichtung zur Sachverhaltsauf-
klärung hat die Staatsgewalt dafür Sorge zu
tragen, daß die Last des laufenden Verfahrens
sich nicht länger als unbedingt notwendig
auswirkt.

Bestimmte Fristen, deren Überschreiten eine
Verletzung des Beschleunigungsgrundsatzes
zur Folge hat, enthält weder der Konventions-
text, noch können diese von den Konventions-
organen zahlenmäßig fixiert werden. Zur Kon-
kretisierung der ”angemessenen Frist” der
Erledigung hat der Gerichtshof zwischenzeit-
lich allerdings einige Kriterien erarbeitet,
anhand derer Konventionsverletzungen eher
verifizierbar sind.

■ 110 Bahnbrechend war hier die Entschei-
dung Eckle ./. Bundesrepublik Deutsch-
landLXXIX, in der der Beschwerdeführer die
Länge mehrerer Ermittlungs- und Strafverfah-
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ren beanstandete, die jeweils mindestens 10
Jahre andauerten. Bei der Behandlung dieser
Verfahren konzedierte der Gerichtshof, daß
Umfang und Schwierigkeit des zu behan-
delnden Falles ein entscheidendes Kriterium
für die Dauer der Untersuchung darstellen.
Einfach gelagerte Fälle sind zügig zu erledi-
gen, während komplexe Ermittlungen notwen-
digerweise Zeit in Anspruch nehmen. Um bei
den unterschiedlichen Konstellationen den-
noch adäquat beschleunigt reagieren zu kön-
nen, legt der Gerichtshof den einzelnen Staa-
ten die Verpflichtung auf, die Organisation
der Ermittlungsbehörden und Gerichte
entsprechend zu strukturieren. Liegen hier
Versäumnisse staatlicherseits vor, sind Ver-
zögerungen anzulasten und Konventionsver-
letzungen – wie im Fall Eckle – zu rügen.
Sowohl die Gerichte selbst als auch die für
die Gerichtsorganisation zuständigen Stellen
haben die Verpflichtung, alle organisatorisch-
en Maßnahmen zu treffen, um nicht völlig
unvorhersehbaren Verfahrenskonstellationen
Rechnung zu tragen. Dies kann so weit gehen,
dem Gericht zur Vermeidung einer Konven-
tionsverletzung aufzuerlegen, das Strafverfah-
ren gegen einen von mehreren Angeklagten
abzutrennen und beschleunigt weiter zu
verhandelnLXXX.

■ 111 Die deutsche Rechtsprechung hat
schon bald diese Leitentscheidung in der
Praxis umgesetzt und weitergeführt. Das Bun-
desverfassungsgericht hat unter ausdrück-
licher Berufung auf das Eckle-Urteil den Straf-
gerichten aufgegeben, Verletzungen des
Beschleunigungsgebotes als eigenständigen
Strafmilderungsgrund festzustellen und
sogar exakt das Ausmaß der Herabsetzung der
Strafe durch Vergleich mit der ohne Berück-
sichtigung der Verletzung des Beschleuni-
gungsgebotes angemessenen Strafe zu
bestimmenLXXXI. Der Bundesgerichtshof
berücksichtigt den Zeitfaktor differenziert: Ein
wesentlicher Strafmilderungsgrund ist bereits
der lange zeitliche Abstand zwischen Tat und
Urteil. Ein hiervon unabhängiger weiterer
Milderungsgrund ist unter Berücksichtigung
der Belastung des Angeklagten die überdurch-
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schnittlich lange Dauer des Verfahrens. Als
dritter eigenständiger Milderungsgrund wird
die – von der Justiz zu verantwortende – Ver-
letzung des Beschleunigungsgebotes des Art.
6 Abs. 1 S. 1 MRK bewertetLXXXII.

■ 112 Auch das Verhalten des Beschwerde-
führers selbst, das möglicherweise zu Verzö-
gerungen des Verfahrens geführt hat, berück-
sichtigt der Gerichtshof bei der Beurteilung
der Angemessenheit der Verfahrensdauer als
objektives Faktum. Im Fall EckleLXXXIII mut-
maßt er sogar eine Verschleppungstaktik der
Angeklagten, konzediert allerdings deutlich,
daß eine aktive Kooperation eines Angeklag-
ten mit Justizbehörden auch im Zusammen-
hang mit der Überprüfung einer möglichen
überlangen Verfahrensdauer niemals erwar-
tet werden kann. Ausdrücklich festgestellt hat
der Gerichtshof, daß auch bei der extensiven
Nutzung von Verteidigungsrechten organisato-
rische Maßnahmen getroffen werden müssen,
um dem Begehren des Angeklagten so schnell
wie möglich nachzukommen. Eine konven-
tionswidrige Verzögerung wurde beispielswei-
se in einem gegen Österreich entschiedenen
Fall festgestelltLXXXIV, in dem es deswegen
zu erheblichen Verzögerungen gekommen
war, weil Staatsanwaltschaft und Gericht bei
zahlreichen Anträgen des Beschwerdeführers
die Originalakten hin und her schickten.
Durch Erstellung von Fotokopien wäre diese
Verzögerung zu vermeiden gewesen.

■ 113 Für die Beurteilung einer Konven-
tionsverletzung setzt sich der Gerichtshof
auch mit der Frage auseinander, inwieweit
Anfang und Ende der maßgeblichen Fris-
ten zu fixieren sind. Der Fristbeginn ist nicht
stets mit der Einleitung eines Ermittlungsver-
fahrens identisch, vielmehr stellt der Gerichts-
hof entscheidend darauf ab, wann der Betrof-
fene durch das Verfahren erstmalig erheblich
beeinträchtigt wird. Dies wurde ausdrücklich
bejaht bei der Konfrontation mit Zwangsmaß-
nahmen, wie beispielsweise der Verhaftung
(Kenntnis vom bereits erlassenen Haftbefehl
soll ebenfalls ausreichen) oder der Beschlag-
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nahme des Reisepasses. Die Beeinträchtigung
wird häufig bereits durch die bloße Tatsache
der Mitteilung der Eröffnung des Vorverfah-
rens bejahtLXXXV. Im Fall Eckle war die Ver-
nehmung von Belastungszeugen aus dem Ge-
schäftskreis des Beschuldigten ausreichender
Anlaß, eine derartige Beeinträchtigung anzu-
nehmen.

Das Ende der Frist fällt mit einem endgülti-
gen rechtskräftigen Urteilsspruch zusammen.
Revisionsverfahren werden bei der Fristbe-
rechnung grundsätzlich mitberücksichtigt,
auch wenn lediglich Strafzumessungsgesichts-
punkte thematisiert werden. Gleiches gilt für
Rückverweisungen durch Rechtsmittelgerich-
te. Demgegenüber werden normalerweise Ver-
fassungsbeschwerden als außerordentliche
Rechtsbehelfe nicht auf die Länge des Verfah-
rens angerechnet.

10. Das unparteiische Gericht

■ 114 Die Unbefangenheit des erkennenden
Strafrichters ist für die Konvention unabding-
bare Voraussetzung eines insgesamt fairen
Verfahrens.

In der Geschichte der Rechtsprechung des Ge-
richtshofs spielt die Vorbefassung mit der zu
entscheidenden Sache – teilweise auch nur
die theoretische Möglichkeit der Vorbefas-
sung – eine wesentliche Rolle, um allein aus
diesem objektiven Umstand die berechtigte
Besorgnis des Angeklagten auf die fehlende
Unparteilichkeit seines Richters abzuleiten.
So verbot sich allein die frühere Position ei-
nes Vorsitzenden Richters als aufsichtsführen-
der Vertreter der Angeklagebehörde zur Be-
handlung eines Falles, in dem er selbst nur
unwesentliche Funktionen im Ermittlungsver-
fahren ausgeübt hatteLXXXVI.

■ 115 Insgesamt hat in den letzten Jahren
der Gerichtshof seine früher recht strenge
Rechtsprechung aufgelockert und stellt nun-
mehr vornehmlich darauf ab, ob der agieren-
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de Strafrichter sich durch frühere konkrete
Handlungen schon eine bestimmte Meinung
zur Schuld des Angeklagten hatte bilden müs-
senLXXXVII. Bloße Schlüssigkeitsprüfungen,
beispielsweise bezüglich der Zulassung einer
Anklage zur Hauptverhandlung, begründen
keine BefangenheitLXXXVIII. Demgegenüber
soll die vom Richter maßgeblich beeinflußte
Voruntersuchung diesen an seiner Mitwirkung
in der Hauptverhandlung ausschließen. Die
Gefahr der vorgefaßten Meinung sei hier nicht
von der Hand zu weisenLXXXIX.

■ 116 Unterschiedlich bewertet der Gerichts-
hof die Vorbefassung eines Richters wegen
früherer Haftentscheidungen. Unter Abwä-
gung der besonderen dänischen Verhältnisse
bejahte der GerichtshofXC eine Konventions-
verletzung. Zwar würden Haftentscheidungen
des Richters vor der eigentlichen Hauptver-
handlung nicht für sich genommen eine Be-
fangenheit begründen. Im konkreten Fall
hatten die Richter des Hauptverfahrens sich
jedoch mehrfach im Vorfeld mit der Haftfrage
zu beschäftigen und hatten sich hierbei auf ei-
ne Norm gestützt, die ”besonders begründete
Verdachtsmomente” für die dem Angeklagten
zur Last gelegten Verbrechen vorsah. Nach
Ermittlung des Gerichtshofs mußte daher ein
”sehr hoher Grad an Klarheit hinsichtlich der
Schuldfrage” vorliegen. Dies reichte aus, um
die entscheidenden Haftrichter für das späte-
re Hauptverfahren als nicht unparteilich anzu-
sehen.

■ 117 Befangenheit kann sich nicht nur aus
der Funktion des Richters ergeben, sondern
prinzipiell auch aus dem konkreten Verhalten
eines Richters während des Verfahrens.
Insoweit hatte der Gerichtshof in seiner Recht-
sprechung bislang allerdings keine Gelegen-
heit, richterliches Verhalten als Befangenheits-
grund zu bewerten. Ärgerliche Bemerkungen
(”Wie lange soll diese Farce weitergehen·X6
WXX) waren im konkreten Fall ebensowenig
befangenheitsbegründend wie Äußerungen
des Richters zu einem möglichen Verfahrens-
ausgang in einem Rechtsgespräch.
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11. Sachlicher Geltungsbereich des Art. 6
MRK

■ 118 Der Betroffene kann sich auf die Rech-
te des Art. 6 MRK in Verfahren berufen, in
denen ”über die Stichhaltigkeit der gegen ihn
erhobenen strafrechtlichen Anklage zu ent-
scheiden” ist.

Daß der Begriff der Anklage nicht mit dem der
formellen Anklageerhebung in der deutschen
Strafprozeßordnung gleichzusetzen ist, ergibt
sich schon aus der konkreten Zubilligung der
Verfahrensrechte auch auf Situationen, die
eindeutig Ermittlungen vor Anklageerhebung
zuzuordnen sind. Der Gerichtshof hat schon
zu einem sehr frühen Zeitpunkt deutlich ge-
macht, daß er den Begriff der ”Anklage” in
autonomer Weise auslegt, wonach die Verfah-
rensgrundrechte des Art. 6 MRK nicht erst
von einem möglicherweise sehr späten Zeit-
punkt an gelten, in dem das nationale Recht
die Erhebung einer formellen Anklage vor-
sieht. 

■ 119 Eine Person steht dann im Sinne des
Art. 6 MRK ”unter Anklage”, wenn ihr von
der zuständigen Behörde offiziell mitgeteilt
wird, daß gegen sie eine Anschuldigung vor-
liegt oder aus sonstigen Gründen der Verdacht
besteht, sie habe eine Straftat begangen. Ne-
ben der offiziellen Mitteilung kommen für die-
sen Zeitpunkt auch eine deutliche Ermittlungs-
tätigkeit in Betracht, die den Angeklagten
eben so sehr belastet wie die formelle Verkün-
dung des Verdachts. Gerade in den Verfah-
rensstadien, die möglicherweise niemals zu
einer Anklageerhebung führen, müssen die
Verfahrensgrundrechte des Beschuldigten um
so eher respektiert werden, als durch zustim-
mende Einstellungen – ggf. mit Auflagen –
dem Beschuldigten möglicherweise keine
strafrechtlichen Sanktionen drohen, derartige
Folgen eines Vorwurfs strafbaren Verhaltens
ihn jedoch erheblich belasten. Auch wenn die
inhaltliche Ausgestaltung der einzelnen Ver-
fahrensrechte im Ermittlungsverfahren ande-
ren Prämissen folgt als die Hauptverhandlung
vor Gericht, dürfen im Kern auch hier Rech-
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te, wie z. B. die Unschuldsvermutung oder die
Garantie auf beschleunigte Verfahrensdurch-
führung, nicht angetastet werdenXCI.

■ 120 In Fortführung dieser autonomen In-
terpretation des Anklagebegriffs akzeptiert
der Gerichtshof nicht die Definitonsgewalt des
nationalen Gesetzgebers hinsichtlich des Be-
griffs der strafrechtlichen Anklage. Unprob-
lematisch greifen die Rechte des Art. 6 MRK
immer dann, wenn der nationale Gesetzgeber
selbst den Verfahrensvorwurf auf eine Tat be-
zieht, die er als Straftat einordnet. Umgekehrt
will der Gerichtshof allerdings verhindern,
daß die Mitgliedstaaten ihren Bürgern die Ver-
fahrensrechte des Art. 6 MRK dadurch ent-
ziehen können, indem sie im Kern strafrecht-
liches Verhalten anders etikettieren. Seit der
Entscheidung im Fall EngelXCII will der Ge-
richtshof die Garantien des Art. 6 MRK auch
auf Fälle angewendet sehen, welche ihrer
”wahren Natur nach” Straftaten seien.

■ 121 Daß diese naturrechtlich anmutende
Suche nach der Straftat als solche trotz zahl-
reicher Entscheidungen bislang keine eindeu-
tigen Kriterien zu Tage gefördert hat, verwun-
dert nicht. Der Gerichtshof stellt in vielen
Einzelfällen auf die jeweiligen nationalen Be-
sonderheiten ab und untersucht insbesondere,
inwieweit die Schwere des möglichen Eingriffs
eine Sanktion als Strafe erscheinen läßtXCIII.
Abgeschichtet vom Strafrecht hat der Ge-
richtshof insbesondere das soldatenrechtliche
und beamtenrechtliche Disziplinarrecht. Dem-
gegenüber ließ er keinen Zweifel an der
Geltung des Art. 6 MRK aufgrund von Rege-
lungen des französischen Zollrechts, die dem
Betreffenden bei der Weigerung, Auskünfte
über Auslandsgeschäfte zu erteilen, eine
Geldstrafe nebst Beugestrafe auferlegen kön-
nenXCIV.

■ 122 Für das deutsche Recht bestimmend
war die Entscheidung im Fall ÖztürkXCV, 
in der die Garantien des Art. 6 MRK ohne
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Einschränkungen auch auf das deutsche Ord-
nungswidrigkeitenrecht angewandt wurden.
In seiner Analyse ging das Gericht davon aus,
daß es sich bei den Ordnungswidrigkeiten um
ein Sanktionensystem handelte, das mit be-
strafungsähnlichen Mitteln generalpräventive
Ziele verfolgte; und zwar Ziele, die in anderen
Staaten unverändert noch mit den Mitteln des
Strafrechts verfolgt würden. Der Beschwer-
deführer, der die Erstattung seiner Dolmet-
scherkosten in diesem Verfahren – trotz der
Rücknahme seines Einspruchs gegen den
Bußgeldbescheid – verlangte, erhielt in vollem
Umfang Recht.

Auch im OWi-Verfahren kann der Verteidiger
somit in vollem Umfang argumentativ auf die
Regelungen der MRK zurückgreifen.

II. Freiheitsrechte in strafprozessualer
Haft – Art. 5 MRK

■ 123 Art. 5 MRK garantiert das Recht der
persönlichen Freiheit und soll den Bürger vor
willkürlicher Inhaftierung schützen. 

Abs. 1 zählt abschließend die Voraussetzung-
en auf, unter denen die nationalen Gesetze ei-
ne Freiheitsentziehung anordnen können.
Hierzu gehören nicht nur genuin strafprozes-
suale Gründe, sondern auch Bereiche, die
nach deutschem Recht dem Polizei- und Ord-
nungsrecht sowie dem Ausländerrecht zuzu-
ordnen sind.

Abs. 2 bis 4 formulieren die Verfahrensgaran-
tien des Inhaftierten, wie sein Recht auf In-
formation oder auf gerichtliche Haftkontrolle.

Schutzzweck des Art. 5 MRK ist nicht nur
die Reglementierung möglicher Gefängnisauf-
enthalte. Freiheitsentziehungen wurden vom
Gerichtshof auch schon bei Hausarrest oder
bei nach italienischem Recht möglichem
isoliertem Zwangsaufenthalt auf einer Insel
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angenommen. Auch eine sehr kurzfristige
Freiheitsentziehung, wie die polizeiliche
Sistierung von Zeugen zur Personalienfest-
stellung, unterfällt den Beschränkungen des
Art. 5 MRK.

Die folgende Darstellung beschränkt sich auf
diejenigen Problembereiche, mit denen der
Strafverteidiger bei der Untersuchungshaft
seines Mandanten konfrontiert wird.

1. Freiheitsentzug und Gesetzesvorbehalt

■ 124 Eine rechtmäßige Freiheitsentziehung
setzt zum einen voraus, daß diese auf einem
gültigen Gesetz beruht und dieses Gesetz den
inhaltlichen Anforderungen des Abs. 1 Buchst.
a bis f des Art. 5 genügt. Die MRK stellt da-
mit ein formelles und ein inhaltliches Kriteri-
um für die Eingriffsvoraussetzung auf.

■ 125 Gewohnheitsrecht oder andere
schwer fixierbare Rechtssätze ersetzen die
Notwendigkeit eines materiell-formellen Ge-
setzes nicht. Jedes freiheitsentziehende Gesetz
unterliegt dem allgemeinen rechtsstaatlichen
Gebot der Bestimmtheit, das generalklauselar-
tige Eingriffsvoraussetzungen verbietet. Kon-
krete Verletzungen in dieser Richtung hat der
Gerichtshof allerdings bislang nicht feststel-
len können.

■ 126 Ebenso zurückhaltend ist die Recht-
sprechung bei der Erörterung der Frage, ob
den Beschwerdeführern die Freiheit “auf dem
gesetzlichen vorgeschriebenen Wege entzo-
gen” worden ist. Zwar verweist diese Formu-
lierung auf das innerstaatliche Recht. Ein
Verstoß gegen das nationale Recht bedeutet
daher gleichzeitig ein Verstoß gegen die Kon-
vention. Die naheliegende Überprüfung, ob
das innerstaatliche Recht im konkreten Fall
korrekt angewandt worden ist, unternimmt
der Gerichtshof jedoch nicht. Die Hoffnung ei-
nes Beschwerdeführers, zumindest durch den
Gerichtshof die Einhaltung der nationalgesetz-
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lichen Vorschriften garantieren zu können, er-
füllt sich nur selten. Der Gerichtshof reduziert
seine Überprüfungstätigkeit insoweit prak-
tisch auf eine Mißbrauchs- und Willkürkon-
trolle. Offensichtliche Verstöße gegen natio-
nales Recht, wie z. B. die fehlende Beachtung
der nach niederländischem Recht vorgeschrie-
benen Aushändigung eines HaftbefehlsXCVI

oder die Haftentscheidung eines nach natio-
nalem Recht offensichtlich nicht zuständigen
GerichtsXCVII, waren für den Gerichtshof
keine Veranlassung, die Rechtmäßigkeit der
Freiheitsentziehung in Frage zu stellen. Der
Beschwerdeführer wurde damit beschieden,
nicht nachgewiesen zu haben, daß die staat-
lichen Behörden bösgläubig gehandelt hätten.

Nur in den seltensten Fällen waren Beschwer-
den erfolgreich, weil aufgrund der objektiven
Umstände auch vom Gerichtshof eine derar-
tige Bösgläubigkeit unterstellt wurde. Anlaß
hierfür waren zumeist evidente Zeitüber-
schreitungen wie beispielsweise in einem
gegen die Schweiz gerichteten Fall, in dem
der Beschwerdeführer ungeachtet einer aus-
drücklichen gerichtlichen Freilassungsanord-
nung stundenlang in Haft gehalten wurde,
um offensichtlich den Ausländerbehörden
noch ausreichend Gelegenheit zu geben, aus-
länderpolizeiliche Maßnahmen zu treffen.
Verletzt war die Konvention auch durch die
vorläufige Festnahme eines deutschen Bür-
gers zu Identifizierungszwecken, bei der die
Polizei die gesetzlich klar fixierte 12-Stunden-
Frist des §  163 c Abs. 3 StPO ohne sach-
liche Begründung – geringfügig – über-
schrittXCVIII.

■ 127 Auch die Überprüfung des Gerichts-
hofs, ob die nationalen Eingriffsnormen sich
in den konkret vorgegebenen Rahmen halten,
die Art. 5 Abs. 1 Buchst. a bis f MRK vorge-
ben, ist oft formeller Natur. Wenn die Berech-
tigung zur Verhängung einer (nach deut-
schem Verständnis) Strafhaft davon abhängig
gemacht wird, daß der Bürger ”rechtmäßig
nach Verurteilung durch ein zuständiges
Gericht in Haft gehalten wird”, so wird vom
Gerichtshof die rechtmäßige Anwendung in-
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nerstaatlichen Rechts ebenfalls nicht über-
prüft. Art. 5 Abs. 1 Buchst. a MRK stellt strikt
formelle Grenzen insoweit auf, als die Straf-
haft ausschließlich davon abhängig gemacht
wird, daß überhaupt ein Urteil vorliegt. Ein
Einfallstor hinsichtlich der Überprüfung der
Rechtmäßigkeit dieses Urteils oder gar der
Rechtmäßigkeit des dem Urteil zugrunde lie-
genden Verfahrens stellt diese Vorschrift
nicht dar. Auch die Überprüfung des ”zustän-
digen Gerichts” garantiert nicht die Untersu-
chung nationalen Rechts durch den Gerichts-
hof, sondern lediglich eine Überprüfung im
Hinblick auf mögliche Willkür. Gedeckt wer-
den durch diese Konventionsformulierung
alle durch Urteil angeordneten Freiheitsmaß-
nahmen, prinzipiell auch die Vollstreckung
einer Haft nach zuvor bedingter Haftentlas-
sung (insoweit kommen u.U. Verstöße gegen
die Unschuldsvermutung in Betracht).

■ 128 Buchstabe b des Art. 5 Abs. 1 MRK
sanktioniert den Freiheitsentzug in zwei al-
ternativen Konstellationen: Zum einen kann
der Bürger wegen Nichtbefolgung eines recht-
mäßigen Gerichtsbeschlusses inhaftiert wer-
den; dies ist die konventionsrechtliche Legi-
timation zur Inhaftierung bei mißachteter
richterlicher Terminsladung oder Ignorierung
der richterlichen Meldeauflage bei einem
Haftverschonungsbeschluß. In der zweiten Al-
ternative ist eine Inhaftierung zur Erzwingung
der Erfüllung einer durch das Gesetz vorge-
schriebenen Verpflichtung vorgesehen. Diese
muß nicht vom Richter, sondern kann auch
von einer Verwaltungsbehörde angeordnet
werden. Die Verpflichtung selbst muß sich
allerdings unmittelbar aus dem Gesetz er-
geben. Haftanordnungen bei der Weigerung
eines Bürgers, sich einer gesetzlich vorge-
sehenen Ausweiskontrolle zu unterziehen,
hat daraufhin der Gerichtshof für konven-
tionskonform erachtet.

■ 129 Während die Buchstaben d bis f des
Art. 5 Abs. 1 MRK mit der Inhaftierung von
Minderjährigen, Geisteskranken oder Auslän-
dern zum Zwecke der Ausweisung nicht spe-
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zifisch strafprozessuale Thematiken behan-
deln, beschreibt Buchstabe c die Vorausset-
zungen der Inhaftierung bei der Untersu-
chungshaft. Schon der Wortlaut offenbart,
daß die Konventionsgarantien weit hinter den
Voraussetzungen der §§ 112 ff. StPO zurück-
bleiben. Daß der Zweck der Inhaftierung die
Vorführung vor ein Gericht ist, dokumentiert
bereits, daß auch Polizei- und Verwaltungs-
behörden zur Verhaftung aufgrund dieser
Norm berechtigt sind. Die Verhaftung zur Ver-
meidung zukünftiger strafbarer Handlungen
ist sogar eine rein präventiv-polizeiliche
Ermächtigung, die – im Gegensatz zur Wie-
derholungsgefahr der StPO – nicht einmal an
den Verdacht einer bereits begangenen Straf-
tat anknüpfen muß.

■ 130 Immerhin: Der eindeutige Zweck aller
Inhaftierungsmaßnahmen der Polizei nach
dieser Ermächtigungsvorschrift muß es sein,
den Bürger einem Gericht vorzuführen. Ist die
Inhaftierung zu diesem vorgegebenen Zweck
lediglich Fassade und wird der Verhaftete
ohne Vorführung vor den Richter wieder ent-
lassen, ist die Inhaftierung nicht durch Buch-
stabe c gedecktXCIX. Das Problem für den
Beschwerdeführer dürfte der Beweis der von
Anfang an fehlenden Vorführungsabsicht der
Polizei sein; diese wird sich häufig darauf be-
rufen, daß entgegen ihrer Erwartung nicht
verifizierbare Verdachtsmomente vorgelegen
hätten.

Außer der Vorführungsabsicht konstituiert
Buchstabe c lediglich eine weitere Vorausset-
zung zur Inhaftierung: den hinreichenden
Verdacht einer strafbaren Handlung.

■ 131 Sofern der Text zusätzlich als Haft-
grund noch die Fluchtgefahr erwähnt, ist
diese zur Begründung der Rechtmäßigkeit der
Haft nicht konstitutiv. Die Konvention läßt
andere zusätzliche, in den einzelnen natio-
nalen Rechtsordnungen vorgesehene Haft-
gründe (wie z. B. Verdunklungs- oder Wie-
derholungsgefahr) ausdrücklich zuC. Die 
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Fluchtgefahr dokumentiert lediglich die He-
rausstellung eines besonders wichtigen
Haftgrundes.

■ 132 Die Qualifizierung des ”hinreichen-
den” Tatverdachts deckt sich nicht mit dem
der deutschen Strafrechtswissenschaft geläu-
figen Begriff. Nach der Auslegung der Konven-
tionsorgane beinhaltet dieser Begriff aus der
MRK sicherlich nicht die weitgehenden Vor-
aussetzungen des dringenden Tatverdachts,
auf der anderen Seite enthält er weitergeh-
ende Voraussetzungen, als sie für die Ankla-
geerhebung nach der deutschen StPO bekannt
sind: Der Haftgrund liegt nach Konventions-
recht vor, wenn die Verfolgungsbehörden die
ihnen bekannten Tatsachen vernünftig und
nachvollziehbar dahingehend bewerten, daß
der Beschuldigte die ihm vorgeworfene straf-
bare Handlung begangen haben kann. Die an-
geführten Gründe müssen ausreichen, um
auch einen objektiven Beurteiler davon zu
überzeugen, daß die Schlußfolgerung plausi-
bel ist und daher zutreffend sein kann.

■ 133 Ob ein derart weitgehender hinrei-
chender Tatverdacht im Einzelfall gegeben ist,
versucht der Gerichtshof im Einzelfall zu
überprüfen. Er geht damit sehr viel weiter als
bei der ansonsten auf die Suche nach Willkür
reduzierten Überprüfung. Die handelnden Be-
hörden und Gerichte können sich insoweit
nicht auf einen Vertrauensvorschuß berufen,
den sie lediglich bei Nachweis des bösen Wil-
lens verspielen. Der Gerichtshof hat bereits in
zahlreichen Fällen nachgeprüft, ob er selbst
die Annahme eines hinreichenden Tatver-
dachts vernünftig rechtfertigen könnte.

Dabei konzediert der Gerichtshof – ähnlich
der deutschen Rechtsprechung –, daß sich
Verdachtsmomente im Laufe von Ermittlungs-
verfahren verändern. Auch die anfängliche
Bejahung eines Tatverdachts kann in der Er-
kenntnis hingenommen werden, daß unmittel-
bar nach der Verhaftung die Tat noch nicht in
vollem Umfang aufgeklärt ist und erst vorläu-
fige Beweisanzeichen vorliegen. Selbst die
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sich nachträglich herausstellende fehlerhafte
Würdigung eines Sachverhalts durch die Er-
mittlungsbehörden stellt kein ausreichendes
Indiz für die Rechtswidrigkeit der anfäng-
lichen Untersuchungshaft dar.

■ 134 Gerade bei der vernunftgemäßen Über-
prüfung betont der Gerichtshof die besondere
Wichtigkeit der Schutzfunktion des Art. 5
MRK und der Darstellung einer objektiv nach-
prüfbaren, sich aus konkreten Verdachtsmo-
menten ergebenden Schlußfolgerung des Tat-
verdachts. Deutlich hat dieses der Gerichtshof
in seiner Entscheidung FoxCI gemacht. Fox
war in Nordirland unter dem Verdacht fest-
genommen worden, er habe möglicherweise
Kurierdienste im Zusammenhang mit terroris-
tischen Aktivitäten erbracht. Am Tag nach der
Verhaftung war er entlassen worden, ohne ei-
nem Richter vorgeführt zu werden; Anklage
wurde niemals erhoben. Der Gerichtshof kon-
statierte eine Verletzung des Art. 5 Abs. 1
Buchst. c MRK, da er die Gründe der Inhaf-
tierung nicht nachvollziehen konnte. Offen-
sichtlich sind in diesem Fall auch seitens der
Regierung keine Versuche unternommen wor-
den, derartige Gründe zu unterbreiten; es
wurde einerseits auf die einschlägige Vor-
strafe des Beschwerdeführers hingewiesen,
andererseits konnten konkrete Verdachtsmo-
mente im Hinblick auf schützenswerte Inte-
ressen anonymer Zeugen nicht dargelegt wer-
den. Den Schutz dieser Zeugen akzeptiert
zwar der Gerichtshof, fordert aber anderer-
seits, daß er überprüfen müsse, ob der Be-
schuldigte staatlicher Willkür ausgesetzt wor-
den sei. Er müsse daher mindestens gewisse
Tatsachen oder Informationen haben, die ihn
davon überzeugen könnten, daß die festge-
nommene Person unter ”reasonable suspicion”
stand. Als Bewertungselemente zur Nachprüf-
barkeit der polizeilichen Aktion verblieben
dem Gerichtshof nur die subjektive Über-
zeugung des verhaftenden Polizeibeamten ei-
nerseits und die einschlägige – 7 Jahre zu-
rückliegende – Vorstrafe andererseits. Dies
rechtfertigte eine Freiheitsentziehung nicht.
Spätestens mit dieser Entscheidung hat damit
der Gerichtshof seine ansonsten gezeigte
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Selbstbeschränkung, lediglich Willkürakten
im Rahmen des Art. 5 Abs. 1 MRK nach-
zuspüren, aufgegeben und sich in die inhalt-
liche Überprüfung richterlicher Überzeu-
gungsbildung von Haftgründen begebenCII.

2. Verfahrensgarantien nach der
Inhaftierung

■ 135 Die Konvention begnügt sich nicht da-
mit, die Eingriffsermächtigung für die Fest-
nahme eines Bürgers zu begrenzen. Sie fixiert
darüber hinaus Minimalstandards für den
Verfahrensablauf nach durchgeführter Fest-
nahme.

Art. 5 Abs. 2 MRK konstituiert ein Informa-
tionsrecht des Inhaftierten. Über die – meist
von Polizisten vorgenommene Verhaftung –
muß unverzüglich ein Richter entscheiden.
Verbleibt es bei der Inhaftierung, besteht ein
besonderer Anspruch auf Beschleunigung des
Strafverfahrens, dessen Nichterfüllung die so-
fortige Haftentlassung zur Folge hat (Art. 5
Abs. 3 MRK). Während des Vollzugs der Un-
tersuchungshaft besteht darüber hinaus das
Recht des Inhaftierten auf eine gerichtliche
Haftkontrolle (Art. 5 Abs. 4 MRK).

a) Das Recht auf Unterrichtung (Art. 5 Abs. 2
MRK)

■ 136 Das Recht, in möglichst kurzer Frist
über die Gründe der Festnahme und über die
gegen ihn erhobenen Beschuldigungen unter-
richtet zu werden, hat faktisch keine weiter-
gehende Funktion, als den Inhaftierten von
der – neben der Freiheitsentziehung selbst –
zusätzlichen Belastung zu befreien, Opfer
undurchschaubarer staatlicher Willkürmaß-
nahmen zu sein. Die Information über den
Hintergrund der Haft kann allenfalls ein erster
Schritt für den Beschuldigten sein, Gedanken
über mögliche Interventionen oder die Einlei-
tung von Rechtsbehelfen anzustellen.
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■ 137 Diesem Anspruch können Ermittlungs-
behörden bereits mit relativ geringem Auf-
wand entsprechen. Der Gerichtshof hat daher
keine sehr hohen Anforderungen an Art, Zeit-
punkt und Umfang der Informationser-
teilung gestellt. Insbesondere besteht kein An-
spruch auf schriftliche Informationserteilung.
Wer in welcher Form informiert, bleibt dem
nationalen Gesetzgeber überlassen. Es ist aus-
reichend, wenn das Verständnis der Mittei-
lung sichergestellt ist. Insoweit verweist die
Konvention ausdrücklich darauf, daß ggf. die
Mitteilung in einer dem Verhafteten verständ-
lichen Sprache erfolgen soll. Da die Informa-
tionserteilung durch einen Haftbefehl, der
gemäß §§ 112 ff. StPO ergangen ist, zum Groß-
teil weitreichender als die nach Art. 5 Abs. 2
MRK geforderte Information ist, läßt sich
möglicherweise nicht einmal die fehlende
Übersetzung des Haftbefehls gegen einen der
deutschen Sprache unkundigen Ausländer als
konventionswidrig bewerten; die Kommission
hielt im Fall van der LeerCIII eine übersetzte
richterliche Vernehmung zu den vorgeworfen-
en Punkten für ausreichend.

■ 138 Auch der notwendige Umfang der Un-
terrichtung ist dürftiger, als dies der Konven-
tionstext zunächst nahelegt. Die Informations-
pflicht gemäß Art. 6 Abs. 3 Buchst. a MRK ist
sehr viel weitgehender, da diese den Beschul-
digten in die Lage versetzen muß, seine Ver-
teidigung in angemessener Weise vorzuberei-
ten. Zwar soll auch der Inhaftierte unmittelbar
nach der Verhaftung hinreichend über die Tat-
sachen und Beweismittel informiert werden,
die der Inhaftierung zugrunde liegen, eine
Nachvollziehbarkeit der Verdachtsgründe
wird sich hieraus jedoch regelmäßig nicht ab-
leiten lassen. Die erste Information spiegelt
das Ergebnis und nicht den Weg der vorher-
gehenden Ermittlungen wider.

■ 139 Den Zeitpunkt der Informationsertei-
lung beschreibt der Konventionstext als ”mög-
lichst kurze Frist”. Damit steht lediglich fest,
daß keine zeitliche Identität zwischen Fest-
nahme und Unterrichtung über deren Grund
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bestehen muß. Die Konvention trägt den fak-
tischen Schwierigkeiten insbesondere bei
ungeplanten Festnahmen Rechnung. Der Ge-
richtshof hatte bislang keine Gelegenheit fest-
zustellen, wie weit die Informationserteilung
nach der Festnahme hinausgeschoben werden
darf. Die Literatur ist sich weitgehend einig,
daß allenfalls eine Verzögerung von wenigen
Stunden vertretbar ist. In dem Fall van der
Leer hatte der Gerichtshof zumindest die ex-
treme Verzögerung der Mitteilung über den
Verhaftungsgrund 10 Tage nach der Inhaftie-
rung als konventionswidrig angesehen.

b) Vorführung vor einen Richter (Art. 5 Abs.
3 S. 1 MRK)

■ 140 Nach der Inhaftierung durch Polizei-
beamte hat der Beschuldigte das Recht, von
unabhängiger Seite die Überprüfung der
Rechtmäßigkeit zu verlangen. Ein Großteil der
Auslegungsfragen des Art. 5 Abs. 3 S. 1 MRK
beschäftigt sich mit der Frage, welche Institu-
tion zu dieser Überprüfung ermächtigt ist. Die
Konvention selbst sieht hierfür nicht nur den
Richter im klassischen Sinn, sondern auch be-
stimmte Beamte vor. Das deutsche Recht tan-
giert diese Auslegungspraxis nicht. 

■ 141 ”Unverzüglich” muß der Beschuldig-
te einem Richter vorgeführt werden. Der ka-
suistischen Rechtsprechung des Gerichtshofs
läßt sich bislang eine unbedingt einzuhalten-
de Frist nicht entnehmen. Eine 3- bis 4-tägige
FristCIV scheint die Akzeptanzgrenze der Or-
gane zu sein. Eine 4-Tages-FristCIV und
eine 7-Tages-FristCV hielt der Gerichtshof
jedenfalls für zu lang.

Daß die Vorführung vor den Richter eine An-
hörung des Inhaftierten beinhaltet, die bei der
Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der In-
haftierung zu berücksichtigen ist, dürfte
selbstverständlich sein. Die Überflüssigkeit ei-
ner Vorführung wird für den Fall diskutiert,
daß die Festnahme aufgrund eines bereits
vorliegenden richterlichen Haftbefehls er-
folgteCVI. Daß die deutsche StPO insoweit
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zwingend eine Vorführung vor den Richter
vorschreibt, zeigt, daß die formellen Garan-
tien der StPO insoweit allgemeinen rechts-
staatlichen Mindeststandard übertreffen.

c) Anspruch auf Beschleunigung in
Haftsachen

■ 142 Daß Strafverfahren generell einem Be-
schleunigungsgebot unterliegen, fixiert als
allgemeine Verfahrensgarantie bereits Art. 6
Abs. 1 S. 1 MRK. Demgegenüber erweitert
Art. 5 Abs. 3 S. 2 MRK diesen Anspruch bei
Verfahren, in denen der Beschuldigte inhaf-
tiert ist. Liegen Haftgründe vor, so hat der In-
haftierte ein besonders schützenswertes In-
teresse daran, das der Verhaftung zugrunde
liegende Strafverfahren zu einem Ende zu
bringen. Im Gegensatz zur Strafhaft muß der
Untersuchungsgefangene das zusätzliche Leid
der Unbestimmtheit der Haftdauer auf sich
nehmen.

Um dem besonderen Beschleunigungsan-
spruch des Untersuchungsgefangenen 
Rechnung zu tragen, zeigt die Konvention aus-
drücklich und markant die Folgen eines Ver-
stoßes gegen das Beschleunigungsgebot auf:
Der Inhaftierte hat Anspruch auf Haftentlas-
sung während des Verfahrens.

■ 143 Der Konventionstext verdeutlicht da-
mit die Dringlichkeit der Forderung nach
Beschleunigung, ohne auf der anderen Seite
konkrete Kriterien für die Beurteilung von
Konventionsverstößen anbieten zu können.
Art. 5 Abs. 3 S. 2 MRK ist daher eine der Nor-
men, deren Auslegung durch den Gerichtshof
am häufigsten bemüht wurde. Diese Bemü-
hungen von Beschwerdeführern waren über-
durchschnittlich erfolgreich. In zahlreichen
Einzelfällen hat der Gerichtshof Beispiele da-
für erarbeitet, wie unangemessen lang teilwei-
se Strafverfahren seitens der Gerichte geführt
und damit Rechte der Inhaftierten verletzt
wurdenCVII.
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■ 144 Mehrfach hatte der Gerichtshof sich
mit der Frage der Berechnung der Frist zu
befassen, deren Angemessenheit er zu beur-
teilen hatte.

Fristbeginn liegt regelmäßig zum Zeitpunkt
der Inhaftierung vor. Anderes gilt allenfalls
für den Fall der Auslieferung; da Verzögerung-
en im Verantwortungsbereich des ausliefern-
den Staates dem um Auslieferung nachsu-
chenden Staat nicht angerechnet werden
sollen, beginnt die Frist erst mit der tatsäch-
lichen Auslieferung zu laufen. Sämtliche Haft-
zeiten werden in die Frist miteinberechnet,
auch wenn der Betroffene zwischenzeitlich
auf freien Fuß gesetzt worden war.

■ 145 Kontrovers verlief bei den Konven-
tionsorgangen die Diskussion der Frage, ob die
Frist mit Erlaß eines – nicht rechtskräftigen
– Urteils erster Instanz endet. Zuletzt bestä-
tigte der Gerichtshof in einer Entscheidung
gegen Österreich seine Rechtsprechung, wo-
nach das Fristende mit dem Erlaß des erstin-
stanzlichen Urteils zusammenfälltCVIII.
Obwohl das österreichische wie auch das deut-
sche Prozeßrecht den Inhaftierten bis zur
endgültigen rechtskräftigen Verurteilung als
Untersuchungsgefangenen behandelt, bezieht
der Gerichtshof somit die Zeit nach einer
ersten Tatsachenverurteilung nicht in die Ga-
rantie des Art. 5 Abs. 3 Satz 2 MRK ein. Trotz
hieran erheblich geübter KritikCIX hält er
hieran fest.

■ 146 Die Leitlinien zur Bewertung der An-
gemessenheit einer beschleunigten Bearbei-
tung der Haftsache hat der Gerichtshof dahin-
gehend zusammengefaßt, daß die Fortdauer
der Untersuchungshaft im Einzelfall nur dann
zu rechtfertigen ist, wenn konkrete Anhalts-
punkte für das Vorliegen eines echten öffent-
lichen Interesses vorhanden sind, welches,
unbeschadet der Unschuldsvermutung, gegen-
über dem Grundsatz der Achtung der persön-
lichen Freiheit überwiegtCX.
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■ 147 Im Kern muß damit ein echtes öffent-
liches Interesse an der Fortdauer der U-Haft
auch bei Weiterführung der Ermittlungen
oder des Gerichtsverfahrens positiv festgestellt
werden. Ohne daß der Gerichtshof dem bis-
lang ausdrücklich gefolgt wäre, hatte die Kom-
mission insgesamt 7 Kriterien aufgestellt,
anhand derer sie die Angemessenheit der
beschleunigten Bearbeitung einer Haft-
sache prüft:

- die tatsächliche Dauer der Haft
- das Verhältnis der Haftdauer zum Delikt 

und der angedrohten Strafe
- die konkreten Auswirkungen der Haft auf 

den Betroffenen
- die Schwierigkeit der aufzuklärenden Straf-

sache
- das Verhalten des Beschwerdeführers 

selbst
- die Behandlung des Falles durch die Er-

mittlungsbehörden
- die Behandlung des Falles durch die zu-

ständigen gerichtlichen Instanzen.

■ 148 Auch wenn der Gerichtshof selbst vor-
nehmlich auf die Schwierigkeit der Strafsache
sowie die Bearbeitungsart durch die Justiz-
behörden hinweist, werden einzelne der
angeführten Kriterien in den Gerichtsent-
scheidungen häufig berücksichtigt. Die Ent-
scheidungsbreite ist erstaunlich und läßt
leider nur wenig Rückschlüsse auf die Vorher-
sehbarkeit der Beurteilung einzelner Fälle zu.

Arbeitsüberlastungen oder fehlerhafte Ge-
richtsorganisationen werden vom Gerichts-
hof häufig als Versäumnis kritisiert und sind
Grundlagen der Feststellungen konventions-
widrigen Verhaltens des beklagten Staates.
Als unzumutbar kritisiert beispielsweise der
Gerichtshof die verzögerliche Absetzung ei-
nes Urteils 33 Monate nach der Urteilsverkün-
dung durch einen völlig überlasteten Rich-
terCXI.

■ 149 Für die Notwendigkeit eines längeren
Verfahrens sprechen jeweils komplex zu er-
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mittelnde Sachverhalte, insbesondere in Wirt-
schaftsstrafverfahren. Der Gerichtshof hat
auch akzeptiert, daß Ermittlungen an unter-
schiedlichen Orten notwendig und damit zeit-
raubend waren. Er achtete jedoch im Einzel-
fall darauf, daß alle denkbaren technischen
Maßnahmen zur Beschleunigung ausgenutzt
wurden. Die Anfertigung von Fotokopien
sind auch für den Gerichtshof ein selbstver-
ständliches Mittel zur Effektivierung eines
StrafverfahrensCXII.

■ 150 Art. 5 Abs. 3 S. 3 MRK legt in Fragen
der Haftentscheidung ausdrücklich die Über-
legung nahe, ob der Zweck der Haft – die
Sicherstellung des Erscheinens vor Gericht –
auch durch eine andere Sicherheitsleistung
erfüllt werden kann. Eine Kaution kommt hier
ebenso in Betracht wie andere nach dem
deutschen Gesetz vorgesehene Auflagen im
Rahmen eines Verschonungsbeschlusses.
Entgegen dem vordergründigen Wortlaut hat
der Gerichtshof festgestellt, daß diese Sicher-
heitsleistung nicht nur fakultativer Art ist;
eine Kaution hat beispielsweise zwingend
Vorrang vor dem Vollzug der Untersuchungs-
haft, wenn sie nach Abwägung aller Umstän-
de als geeignete Sicherungsmaßnahme er-
scheintCXIII. Die Festsetzung der Höhe einer
möglichen Sicherheitsleistung richtet sich
ausschließlich nach dem Sicherungszweck,
d. h. nach den persönlichen Verhältnissen
des Beschuldigten, und nicht nach möglich-
en Schadensersatzleistungen.

d) Das Recht auf gerichtliche Haftprüfung
(Art. 5 Abs. 4 MRK)

■ 151 Der Anwendungsbereich des Abs. 4
des Art. 5 MRK will sich dem deutschen Straf-
verteidiger nach der Erörterung des Abs. 3
nur schwer erschließen. Ist in Abs. 3 ohnehin
eine Haftprüfung vorgeschrieben, erscheint
die weitere Überprüfungsgarantie in Abs. 4
überflüssig, es sei denn, diese bezieht sich
ausschließlich auf nachfolgende richterliche
Überprüfungen während der Haft.
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■ 152 Die Formulierung des Abs. 4 läßt sich
nur unter zwei Voraussetzungen verstehen:
Zum einen formuliert Abs. 4 die Garantie
einer richterlichen Überprüfung für sämt-
liche Arten der nach Abs. 1 möglichen Frei-
heitsentziehung (z. B. auch bei der Ausliefe-
rungshaft); die Garantie des Abs. 3 hatte sich
ausdrücklich nur auf die strafgerichtliche
Untersuchungshaft bezogen. Aber auch für
die U-Haft begnügt sich die Garantie des Abs.
3 damit, unmittelbar nach der Festnahme die
unverzügliche Überprüfung einem besonde-
ren Beamten (und nicht einem Richter) zu
übertragen. Abs. 4 macht nach dem Vorbild
des englischen Habeas-Corpus-Verfahrens die
Zulässigkeit einer Haftprüfung ausschließ-
lich davon abhängig, daß diese durch einen
unabhängigen Richter erfolgt.

Gemessen an dem Regelwerk der StPO kann
diese Vorschrift daher nur sehr begrenzte Aus-
wirkungen auf die Rechte eines in Deutsch-
land Inhaftierten haben. Da die richterliche
Haftüberprüfung des Abs. 4 in der StPO be-
reits bei der ersten Vorführung des Beschul-
digten vor einem Richter erfolgt, gelten die
für Abs. 4 aufgestellten Maßstäbe bereits für
die richterliche Haftentscheidung nach der
ersten Vorführung.

■ 153 Der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte nimmt für sich in Anspruch, in
den ihm vorgetragenen Verfahren die ”Recht-
mäßigkeit” der Haft zu überprüfen. Hierzu
gehört nicht allein die Feststellung, daß die
formellen Voraussetzungen – z. B. der Erlaß
eines Haftbefehls – gegeben sind; vielmehr
müssen nationale Haftentscheidungen sich
auch an den inhaltlichen Kriterien des Art. 5
MRK messen lassen. Will ein nationales Haft-
prüfungsverfahren dem Anspruch des Art. 5
Abs. 4 MRK gerecht werden, so muß der über-
prüfende Haftrichter zumindest ebenfalls die
Möglichkeit haben, eine weitere Inhaftierung
nicht nur anhand der formellen Vorausset-
zungen, sondern auch aufgrund ihrer sach-
lichen Notwendigkeit überprüfen zu können.
Ein englisches Überprüfungsverfahren, in dem
der Richter bei einer Einweisung in eine psy-
echtskonvention             42 von 46  Seiten



chiatrische Anstalt das vorausgegangene Ver-
waltungshandeln lediglich auf Willkür über-
prüfen konnte, selbst zum Geisteszustand des
Beschwerdeführers aber keine Feststellungen
treffen durfte, wurde als konventionswidrig
angesehen.

■ 154 Für strafrechtliche Haftüberprüfungen
hat der Gerichtshof folgende Leitlinien aufge-
stellt:

Prinzipiell steht das Recht auf Haftprüfung
lediglich den Untersuchungsgefangenen zu,
nicht dagegen den Strafgefangenen. Bei die-
sen stellt bereits das zugrunde liegende rich-
terliche Urteil die von Abs. 4 geforderte ge-
richtliche Entscheidung dar. Diskussionsbedarf
insoweit gibt es lediglich bei der Verurteilung
zu Strafen von unbestimmter Dauer, bei de-
nen aufgrund der Persönlichkeitsentwicklung
zu einem späteren Zeitpunkt entschieden
werden muß, wann eine Haftentlassung in Be-
tracht kommtCXIV.

■ 155 Auch für das Haftprüfungsverfahren
fordert die Konvention beschleunigte Bear-
beitung. Nach Antrag des Inhaftierten hat das
zuständige Gericht unverzüglich über die
Rechtmäßigkeit der Fortdauer der Haft zu ent-
scheiden. Die offizielle österreichische Über-
setzung benutzt den Begriff ”ehetunlich”. Der
englische Begriff ”speedily” macht die Ernst-
haftigkeit auch dieses Beschleunigungsgebo-
tes deutlich. Der Gerichtshof scheint in seiner
Rechtsprechung von denkbaren Maximal-
fristen von einem Monat auszugehen. Im Fall
Sanchez-ReisseCXV hielt er eine Bearbei-
tungsfrist von 46 Tagen für konventionswid-
rig. Ähnlich äußerte sich die Kommission im
Fall Bezicheri ./. ItalienCXVI. Dort hatte der
Beschwerdeführer neben dem Haftprüfungs-
antrag weitere Beweisermittlungsanträge
gestellt; nach Vernehmung des letzten bean-
tragten Zeugen vergingen 1<a-satznr>1</a-
satznr>/2 Monate bis zur Entscheidung des
Untersuchungsrichters – dies war konven-
tionswidrig.
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Das Haftüberprüfungsverfahren muß aus zeit-
lichen Gründen möglich sein. Eine Verletzung
der Konvention hat der Gerichtshof daher
dann abgelehnt, wenn die Beschwerdeführer
bereits nach 30 bzw. 46 Stunden aus der Poli-
zeihaft entlassen worden waren und ein Rich-
ter mit der Sache nicht mehr befaßt werden
konnteCXVII.

■ 156 Keinen Zweifel haben die Konven-
tionsorgane daran, daß das Habeas-Corpus-
Verfahren bei der U-Haft mehrfach durchge-
führt werden kann. Art. 5 Abs 4 MRK enthält
vor allem die Garantie eines gerichtlichen Be-
schwerdeverfahrens und verfolgt den Zweck,
den festgenommenen und in Haft gehaltenen
Personen das Recht auf eine richterliche Nach-
prüfung der Rechtmäßigkeit der gegen sie er-
griffenen Maßnahmen zu geben. Sie enthält
ferner die Garantie eines raschen Verfahrens.
Da während einer Voruntersuchung die
Gründe für die Untersuchungshaft wegfallen
können, muß immer eine Möglichkeit einer
neuerlichen, in angemessenen Abständen aus-
zuübenden Überprüfung bestehen. Die ”Ange-
messenheit” solcher Abstände kann nur nach
den Umständen des Einzelfalles beurteilt wer-
den. Diesbezüglich muß besonders die jewei-
lige Art von Haft beachtet werden. Während
relativ lange Abstände zu fordern sind, wenn
es sich um die Unterbringung eines Geistes-
kranken handelt, können diese Abstände nur
verhältnismäßig kurz sein, wenn der Betrof-
fene sich unter dem Verdacht der Begehung
einer Straftat in Untersuchungshaft befindet.
Nicht zuletzt im Hinblick auf die Möglichkeit
neuen Sachvortrags forderte der Gerichtshof
in einem Fall die Wiederholung der Haftprü-
fung nach einem MonatCXVIII.

■ 157 Das Haftprüfungsverfahren selbst
muß rechtsstaatliche Mindeststandards be-
rücksichtigen, damit dem Inhaftierten eine
effektive Gelegenheit eingeräumt wird, dem
Gericht alle für ihn sprechenden Gesichts-
punkte zu unterbreiten. Auch wenn diese
Mindeststandards sich nicht an den Garantien
des Art. 6 MRK für das ”normale” Strafver-
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fahren orientieren müssen, hat der Gerichts-
hof in seiner Rechtsprechung einige Merkma-
le herausgearbeitet, die für die Wahrung der
Rechte des Inhaftierten beachtet werden müs-
sen.

■ 158 Für nicht notwendig wird ein zwingen-
des mündliches Verfahren gehalten. Wenn
nicht eine Ausnahmesituation die persönliche
Einvernahme nahelegt, soll der schriftliche
Vortrag der Enthaftungsgründe ausreichend
sein. Dennoch überprüft der Gerichtshof in je-
dem Einzelfall, ob der gesamte Ablauf des
Überprüfungsverfahrens es rechtfertigt, von
einem im Ansatz kontradiktorischen Ver-
fahren zu sprechen. Der Waffengleichheit im
Haftprüfungsverfahren gilt dabei das beson-
dere Augenmerk des GerichtshofsCXIX. Im
Einzelfall kann die Forderung nach einer
rechtsstaatlichen Ausgestaltung des Haftprü-
fungsverfahrens gebieten, dem Inhaftierten
entweder bei seiner schriftlichen Stellungnah-
me die Hilfe eines Anwalts zukommen zu las-
sen oder den Inhaftierten selbst persönlich
anzuhören.

■ 159 Entscheidendes Kriterium für den
Minimalstandard eines kontradiktorischen
Verfahrens bei der Haftprüfung kann auch das
Akteneinsichtsrecht sein. Die Organe neh-
men es noch als nicht konventionswidrig hin,
wenn unmittelbar nach der Verhaftung eine
Akteneinsicht nicht gewährt wird. Ein später-
es Haftprüfungsverfahren kann aber zwin-
gend die Einsichtnahme des Verteidigers in
die Akten voraussetzen, wenn nur auf diesem
Wege ein Beschluß gegen die Haftanordnung
wirksam bekämpft werden kannCXX.

■ 160 Die große Bedeutung des Habeas-Cor-
pus-Verfahrens korrespondiert mit rechtsstaat-
lichen formalen Garantien, die schon weit-
gehend einem ordentlichen Strafverfahren
entsprechen. Verantwortlich für die Einhal-
tung dieser Garantien ist der Richter. Dem
deutschen Strafverteidiger dürfte dies in vie-
len Fällen willkommener Anlaß sein, im Haft-
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prüfungsverfahren gegenüber dem Richter
auf vollständige Informationen und ggf. Ak-
teneinsicht zu drängen.

Gerade das letzte Beispiel macht nochmals
deutlich, welchen zusätzlichen argumentati-
ven Wert Entscheidungen des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte in der Praxis
des Strafverteidiger haben können. In ihrer
Fokussierung auf die strafprozessualen
Grundrechte verdeutlichen diese Entschei-
dungen häufig den Kern des Schutzbedürf-
nisses des Angeklagten vor Gericht, der im
Gestrüpp detaillierter nationaler Prozeßrege-
lungen manchmal unterzugehen droht.

Eine über die vorliegende Darstellung hinaus-
gehende Beschäftigung mit den Regelungen
der MRK und ihrer Auslegung durch die
Organe wird den Strafverteidiger allerdings
auch sehr bald zu der Erkenntnis bringen, daß
ein großer Teil der durch nationales Gesetz
gewährten Rechte, die er zum ehernen Be-
stand der Strafverteidigung zählt, keine Ab-
sicherung durch das Europäische Grundgesetz
erfährt. Das Verbot der Beweisantizipation
bei der Stellung von Beweisanträgen ist z. B.
der MRK ebensowenig heilig wie der aus-
nahmslose Richtervorbehalt bei Haftentschei-
dungen. Nach einer ersten Enttäuschung kön-
nen derartige Erkenntnisse allerdings dazu
beitragen, täglich reklamierte Verteidigungs-
rechte zu hinterfragen und über eine Neu-
orientierung zusätzliche Argumentationsan-
sätze zu finden. Festgefahrene Strukturen der
Rechtsprechung zu Lasten der Verteidigungs-
rechte können über den Blickwinkel der MRK
wieder aufgebrochen werden. Das Denken ge-
gen den Strom eingefahrener Gewohnheiten
im Gerichtssaal war stets die Stärke einer
erfolgreichen Verteidigung. Die Überprüfung
des Prozeßgeschehens an den Maßstäben der
MRK kann hierbei helfen.
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